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1. Einleitung

Internationale Rechnungslegung, noch vor ein paar Monate das Non-Plus-Ultra in der Bilanzierungs-
praxis, hat in den Monaten seit dem Skandal um den US-amerikanischen Energiehändler ENRON tiefe
Schrammen in der schillernden Fassade erhalten. Zumal ENRON nicht das einzige Unternehmen ist,
dass sich mit illegal „verbesserten“ Bilanzen einen vielversprechenden Auftritt auf den internationalen
Kapitalmärkten verschaffen wollte. Auch wenn jetzt der Aufschrei nach schärferen Bestimmungen
immer laut wird, ist doch zu hinterfragen, wie die vorhandenen Regeln angewandt und bestehende
Wahlrechte ausgenutzt werden.

Nichtsdestotrotz erfahren die internationalen Bilanzierungsstandards trotz dieser Rückschläge eine un-
vorstellbare Dynamik. Diese Dynamik ist sehr eng mit zwei Kernbegriffen des derzeitigen Wirt-
schaftslebens verbunden – Globalisierung  & Internationalisierung. Für die meisten Unternehmen ist
Wachstum ein essentieller Bestandteil ihres Wirtschaftens geworden, wobei es keine Rolle spielt, ob
das Wachstum organische oder extern erfolgt. Um dieses Wachstum finanzieren zu können, ist für
viele Unternehmen, auch national geprägte mittelständische Unternehmen, der Weg an die internatio-
nalen Kapitalmärkte unumgänglich.

Ungeachtet der Finanzierungsform, ob nun Eigen- oder Fremdkapital an den Börsen emittiert wird, ist
für die Investoren mit, in der Regel, internationalen Portfolien die Vergleichbarkeit der Unternehmen
und ihres finanziellen Hintergrundes investitionsentscheidend. Um diese Vergleichbarkeit in Hinblick
auf die finanziellen Verhältnisse herzustellen, kommt für die Investoren nur eine geringe Anzahl von
Rechnungslegungsstandards in Betracht. National geprägte und international nur schwer vergleichbare
Standards werden in Zukunft zunehmend an Bedeutung verlieren.

Dieser Umbruch kann sich beschleunigen, wenn die handelsrechtlichen Regeln streng an beispielswei-
se steuerliche Regeln angelehnt sind und somit stark von steuerinduzierten Gestaltungsspielen des
Unternehmens beeinflusst werden. Durch diesen steuerlichen Einfluss treten, zum Beispiel in der deut-
schen HGB-Bilanzierung teilweise handelsrechtlich sinnvolle Überlegungen und Darstellungsweisen
durch die Maßgeblichkeit und die umgekehrte Maßgeblichkeit in Hinblick auf die Verbindung zwi-
schen Handels- und Steuerbilanz in den Hintergrund.

Von vielen Kritikern wurde die deutsche Bilanzierungspraxis als ‚logisch kaum nachvollziehbar und
nicht betriebswirtschaftlichen Erfordernissen entsprechend’ verschrieen. Diese Aussage ist sicherlich
in den Grundzügen als berechtigte Kritik anzusehen, aber sind die deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften wirklich so hinterweltlerisch oder spielt nicht vielmehr die Anwendung der Regeln die ent-
scheidende Rolle.

Dieser, wahrscheinlich von uns im Allgemeinen nicht endgültig zu beantwortenden, Fragestellung
werden wir uns aber dennoch mit unserer Ausarbeitung nähern und dem Leser einen ersten Einblick in
die theoretischen Vorschriften der deutschen HGB-Normen und der internationalen Regeln entspre-
chend der Verlautbarungen nach den International Accounting Standards und der United States - Ge-
neral Accepted Accounting Principles ermöglichen.

Um diese Ausarbeitung mit der entsprechenden praktischen Würze zu versehen, stellen wir die theo-
retisch dargelegten Fakten am Beispiel eines, im MDAX notierten, Unternehmens, soweit entspre-
chende Informationen für uns zugänglich waren, beispielhaft dar.
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1.1. Geschichte und Grundideen der Bilanzierungsregelungen

Die Unterschiede, d.h. Vorzüge und Nachteile, zwischen den jeweiligen Standards stellen sich für den
Bilanzleser klarer dar, wenn man die Grundideen der Regelwerke kennt und deren Entwicklung über
den Lauf der Zeit nachvollziehen kann. Um das Verständnis sowohl für die national geprägte HGB-
Bilanzierung, als auch für die international angewandten IAS und US-GAAP Regelungen zu entwi-
ckeln, stellen wir nachfolgend die historischen Grundgedanken der Werke kurz dar:
1.1.1. Handelsgesetzbuch (HGB)

Das HGB ist das mit Abstand älteste der drei Regelwerke zur Bilanzierung. Es datiert zurück auf das
Jahr 1900 und wurde seitdem nur in Details, aber nicht in den Grundgedanken verändert.

Da in Kontinentaleuropa und speziell im deutschsprachigem Raum das Hausbankprinzip die wesentli-
che Säule zur Versorgung der Unternehmen mit Kapital darstellte, traten die Kapitalmärkte in der
Vergangenheit nur wenig in Erscheinung. Mit diesem Hausbankprinzip ist natürlich auch die Gläubi-
gerstellung der Banken und damit die Fremdkapitalfinanzierung der Unternehmen nachvollziehbar.

Im HGB sind zwei Generalnormen zur Erstellung des Jahresabschlusses verankert:

a) Einzelkaufleute und Personengesellschaften (§ 238 Abs. 1 Satz 1 und 2 HGB)

„Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und
die Lage seines Vermögens nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich
zu machen.

Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten in ange-
messener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unterneh-
mens vermitteln kann.“

b) Kapitalgesellschaften (§ 264 Abs. 2 Satz 1 HGB)

„Der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein, den tatsächlichen Verhältnissen, entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft zu vermitteln.“,

Die Leitidee der Bilanzierung nach HGB ist es „das, den tatsächlichen Verhältnissen, entsprechende
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“ darzustellen.

Entscheidende Bedeutung für die Entwicklung des HGB hatte die Aktiennovelle aus dem Jahr 1884,
auf welche auch Begriffe wie das „Vorsichtsprinzip“, „Gläubigerschutz“ und „Ausschüttungsbemes-
sungsfunktion“ zurückgehen. Das HGB beruft sich in wesentlichen Paragraphen auf die Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung, die jedoch nicht kodifiziert sind und daher als unbestimmter Rechts-
begriff Gestaltungsfreiheit zulassen. Durch diese Gestaltungsfreiheit kommen unterschiedliche Ausle-
gungen entsprechend dem jeweiligen Ziel der Unternehmensführung zustande.

Als weiteres Manko im Hinblick auf eine Abbildung der wirtschaftlichen Verhältnisse ist die Verbin-
dung zwischen Handles- und Steuerbilanz über die Maßgeblichkeit und umgekehrte Maßgeblichkeit
zu nennen. Hierdurch werden Bilanzersteller dazu angehalten ein steuerlich optimales Ergebnis aus-
zuweisen. Diese steuerliche Induktion des Ergebnisses führt zwangsläufig zu einer Verzerrung des
Bildes durch Legung stiller Reserven um möglichst wenig Gewinn auszuweisen.

Zusammenfassend kann man die Regelungen des HGB als konservativ (Vorsichtsprinzip) und gläubi-
gerorientiert bezeichnen.
1.1.2. United States – General Accepted Accounting Principles (US-GAAP)

Durch die in den Vereinigten Staaten üblich Eigenkapitalorientierung bei Unternehmensfinanzierun-
gen greift hier ein anderer Ansatz als Grundidee des Regelwerkes – „true and fair view“ und „fair pre-
sentation". Aus diesen Grundsätzen lässt sich eine Orientierung hin zum risiko- und chancenorientie r-
tem Eigenkapital ableiten.
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Die Entstehung der US-GAAP lässt sich in den Grundzügen auf den Börsencrash und damit zusam-
menhängenden Folgen im Jahr 1929 zurückführen. Ausgelöst durch diesen wirtschaftlichen Nieder-
gang wurde im Jahr 1934 die US-amerikanische Börsenaufsicht „Securities Exchange Commission“
(SEC) gegründet und mit der Überwachung des Wertpapierhandels an US-amerikanischen Börsen be-
auftragt. Seither wacht die SEC unter anderem über die von börsennotierten Unternehmen zur Verfü-
gung zu stellenden Unterlagen.

Im Jahr 1973 kam es, nach anfänglichen Schwierigkeiten, zur Gründung de „Financial Accounting
Standard Boards“ (FASB), welches bis heute maßgeblichen Einfluss auf die Verlautbarungen der US-
GAAP hat.

Auch wenn die US-GAAP im Gegensatz zu den Normen des HGB keine kodifizierten Regeln darstel-
len, so resultierte deren gesetzähnlicher Charakter aus der Verpflichtung zur Offenlegung und breiten
Anwendung bei börsennotierten Unternehmen, welche durch die SEC ständig überwacht wird. Die
Vorschriften für die Bilanzierung entspringen dem sogenannten „House of GAAP“ und sind streng
nach Wertigkeit und Rang gegliedert.

In den US-GAAP herrscht das Prinzip des „Substance over Form“ vor, was ein wesentlich stärkeres
Gewicht auf den Inhalt als auch die Gestaltung legt. Insgesamt überlagert das Prinzip der „fair pre-
sentation“ das im HGB vorrangige Vorsichtsprinzip, was aber nicht mit der Darstellung „der tatsächli-
chen Verhältnisse“ verwechselt werden darf. Darüber hinaus existiert keine Verbindung zwischen der
handels- und steuerrechtlicher Bilanzierung, so dass auf steuerliche Tatsachen in diesem Zusammen-
hang kein Wert gelegt wird.
1.1.3. International Accounting Standards (IAS)

Im Unterschied zu den stark national geprägten Vorschriften des HGB und der US-GAAP stellen die
„International Accounting Standards“ von der Konzeption her einen internationalen Bilanzierungs-
standard dar. Im „International Accounting Standards Committee“ (IASC) arbeiten seit seiner Grün-
dung im Jahr 1973 die mit der Rechnungslegung befassten Berufsverbände aus Australien, Deutsch-
land, Großbritannien und Irland, Japan, Kanada, Mexiko, den Niederlanden und den USA mit.

In der Satzung wurden folgende Ziele festgelegt:

- Formulierung und Veröffentlichung von Rechnungslegungsgrundsätzen im Interesse der Öf-
fentlichkeit, die bei der Aufstellung und Darstellung der Abschlüsse anzuwenden sind und die
deren weltweiter Akzeptanz und Einhaltung fördern

- Verbesserung und Harmonisierung der nationalen Vorschriften, Rechnungslegungsgrundsätze
und Verfahren in Verbindung mit der Aufstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen

- IAS-Jahresabschlüsse sollen im wesentlichen Informationen über folgende Punkte beinhalten:

o Financial position (finanzielle Situation)

o Changes in financial positions (Veränderungen der finanziellen Situation)

o Performance (erbrachte Leistung)

Hauptsächlich bedingt durch den letzten Punkt bauen IAS-Abschlüsse auch auf dem Prinzip des „true
and fair view“ auf, da sie die tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens darzu-
stellen versuchen.

Durch den großen Einfluss des US-amerikanischen Kapitalmarktes, die notwendige Anerkennung
durch die SEC und das träge Reaktionsvermögens des IASC auf aktuelle Veränderungen fällt es den
IAS derzeit schwer sich gegen die US-GAAP durchzusetzen. Vor allem die notwendige Anerkennung
durch die SEC auf dem US-amerikanischen Kapitalmarkt führt dazu, dass sich die IAS immer mehr
den US-GAAP annähern.
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2. Unsere Arbeitsweise

2.1. Das Ziel

Die Erwartungen der Gruppe an die Theorie-Praxis-Brücke waren von Anfang an hoch gesteckt:

Zum einen sollte ein Überblick über die Bilanzierung nach HGB, IAS und US GAAP gewonnen wer-
den. Eine vergleichende Betrachtung der Bilanzierungsmethoden sollte hier möglich werden.

Zum anderen empfanden es die Teilnehmer als spannend, die theoretisch erworbenen Kenntnisse im
nächsten Schritt in der Praxis, durch Betrachtung eines realen Unternehmens, anzuwenden.

Im Idealfall wollte man am Ende das untersuchte Unternehmen glasklar durchblicken und die darge-
legten Zahlen eindeutig interpretieren können.

2.2. Vorgehen

In den ersten Treffen erfolgte die Festlegung der Inhalte unserer Untersuchung, sowie die Auswahl des
zu untersuchenden Unternehmens.

SGL Carbon erschien uns als der ideal Kandidat, da hier für das Geschäftsjahr 2000 Jahresabschluss
nach HGB mit einer Überleitungsrechnung der Zahlen auf US-GAAP-Basis vorlag. Außerdem wurde
der Abschluss 2001 nach IAS vorgelegt und enthielt somit Daten für das Jahr 2000 nach den IAS.

Für eine detailliertere Beschäftigung mit den anvisierten Themen schien uns eine Aufteilung der
Gruppe in Kleingruppen zweckmäßig. Jedes Team sollte bestimmte Teile der Bilanz (z.B.: Anlage-
vermögen, Umlaufvermögen, ...) bearbeiten.

Als Datenquellen wurde gemeinsam die gängige Fachliteratur identifiziert. Außerdem halfen Internet-
recherche und Fachzeitschriften bei der Sammlung aktueller Informationen.

In regelmäßigen Treffen wurden Probleme aufgezeigt, ausdiskutiert und eine einheitliche Vorgehens-
weise festgelegt.

2.3. Probleme

Durch die Aufteilung in Gruppen gemäß der Bilanzpositionen und die damit verbundene isolierte Be-
trachtung einzelner Aspekte konnten die komplexen Interdependenzen der Bilanzposten nur schwer
erfasst werden. Regelmäßige Treffen der Teilgruppen sollten diesem Sachverhalt entgegenwirken.

Das ursprüngliche Ziel konnte allerdings nur teilweise erreicht werden. Neben den Rechnungslegungs-
standards selbst gibt es eine Vielzahl an Literatur, welche die drei untersuchten Rechnungslegungsver-
fahren darstellt und vergleicht (siehe Literaturverzeichnis). Die praktische Anwendung, der in der
Theorie erarbeiteten Erkenntnisse, war allerdings schwer. Die Hauptprobleme waren unzureichende
Daten zur tatsächlichen Anwendung und insbesondere zur Auslegung der Regelungen durch die Un-
ternehmen. Trotz der anfänglichen Zusage der Unterstützung durch Vertreter von SGL Carbon zeigte
sich das Unternehmen in der Folge nur wenig kooperationsbereit. Insbesondere Aussagen und Daten
zur genaueren Zusammensetzung von Bilanzposten und deren Bewertung blieben uns verwehrt.

2.4. Fazit

Die grundlegendste Erkenntnis aus der praktischen Arbeit war also, dass Unternehmen ihre tatsächli-
che Lage nicht transparent darstellen möchten, sondern vielmehr - durch die Nutzung aller möglichen
Mittel der Bilanzpolitik – Zahlen generieren, die einer positiven Bewertung des Unternehmens durch
die Öffentlichkeit dienlich sind. Damit wird deutlich, dass die Intention aller drei Rechnungslegungs-
ansätze – nämlich die tatsächliche Lage des Unternehmens abzubilden – zwar angestrebtes Ziel sein
sollte, allerdings selbst für den vorgebildeten Bilanzleser noch nicht verwirklicht ist.
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3. Summary

Obwohl es sich bei diesem Papier hauptsächlich um eine die Theorie verständlich darstellende Ausar-
beitung handeln soll, wollen wir am Ende nicht darauf verzichten, die wesentlichen Veränderungen in
der Bilanzierung der SGL Carbon AG anhand einiger bilanzanalytischer Kennzahlen zusammenfas-
send zu erklären. Als erstes möchten wir aber mit nur wenigen Worten die SGL Carbon AG vorstel-
len:

SGL Carbon ist der größte Hersteller von Carbon, Grafit und Verbundmaterialien für Anwendungen in
der Industrie, Luft- sowie Raumfahrttechnik. Mit weltweit 30 Standorten, einem Vertriebs- und Servi-
cenetz in über 90 Ländern und rund 8.200 Mitarbeitern ist die SGL Carbon Group heute ein global
ausgerichtetes Unternehmen. Der Konzernumsatz der Gesellschaft betrug im Jahr 2001 insgesamt
1.233 Mio. €.

Da nur für die IAS und HGB-Bilanzierung ausreichend detaillierte Informationen und auch Bilanz-
und GuV-Daten vorliegen, möchten wir uns hierbei ausschließlich auf diese beiden Standards be-
schränkten, obwohl wir die Informationen des US-GAAP-Abschlusses in unserer Ausarbeitung be-
rücksichtigt haben.

Wir stellen die Unterschiede der Systeme anhand verschiedener Kennzahlen vor, dessen Berech-
nungsmethodik im Anhang dargestellt ist.

1. Zinsdeckung

dungenZinsaufwen
(EbIT) gebnisBetriebser

gZinsdeckun =

in Mio. € EbIT (inkl. D Pensions-
rückstellungen) Zinsaufwendungen Kennzahl

HGB 98,570 41,77 2,36

IAS 39,91 46,01 0,87

2. Kapitalverzinsung

Kapital esEingesetzt
(EbIT) gebnisBetriebser

zinsungKapitalver =

in Mio. € EbIT (inkl. D Pensions-
rückstellungen) Eingesetztes Kapital Kennzahl

HGB 98,57 871,22 11,31%

IAS 39,91 906,86 4,40%

3. Wirtschaftliche Eigenkapitalquote

eBilanzsumm
alEigenkapit lichesWirtschaft

alquoteEigenkapit licheWirtschaft =

in Mio. € Wirtschaftliches Eigen-
kapital Bilanzsumme Kennzahl

HGB 278,20 1.457,30 19,09%

IAS 305,95 1.547,00 19,77%
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4. Debitorenlaufzeit

tungGesamtleis
360 * Leistung und Lieferung ausn Forderunge

aufzeitDebitorenl =

in Mio. € Forderungen aus Liefe-
rung und Leistung Gesamtleistung Kennzahl

HGB 287,50 1.262,50 81,98 Tage

IAS 292,40 1.262,50 83,38 Tage

5. Kreditorenlaufzeit

tungGesamtleis
360 * Leistung und Lieferung aushkeiten Verbindlic

laufzeitKreditoren =

in Mio. € Verbindlichkeiten aus
Lieferung und Leistung Gesamtleistung Kennzahl

HGB 100,00 1.262,50 7,92 Tage

IAS 99,80 1.262,50 7,90 Tage

6. Lagerumschlag

tungGesamtleis
360 * Vorräte

lagLagerumsch =

in Mio. € Vorräte Gesamtleistung Kennzahl

HGB 370,00 1.262,50 7,92 Tage

IAS 372,70 1.262,50 7,90 Tage

Aus den oberhalb beispielhaft dargestellten Kennzahlen ist ersichtlich, dass sich nur zwei Positionen
wesentlich durch die Umstellung des Rechnungslegungsstandards verändert haben. Dabei handelt es
sich um das operative Ergebnis, ausgedrückt durch den EbIT, und das eingesetzte Kapital. Die Abwei-
chungen der anderen Kennzahlen sind von untergeordneter Bedeutung, obwohl wir aufgrund der, in
der Theorie möglichen, Spielräume größere Abweichungen erwartet hatten.

Diese minimalen Unterschiede weisen unseres Erachtens darauf hin, dass zwar die Wahlrechte vor-
handen sind, aber bereits im Vorfeld der Bilanzierungsumstellung auf IAS bzw. während der paralle-
len Überleitung auf US-GAAP eine Angleichung der ausgenutzten Möglichkeiten im HGB-Abschluss
an den strengeren Standard vorgenommen wurde.

Die wesentlichen Unterschiede sind auf Verbote oder Gebote des entsprechenden Standards zurückzu-
führen. Zum Beispiel ist die erfolgsneutrale Verrechnung und Firmenwerten nach IAS nicht möglich,
wogegen eine Verrechnung nach HGB möglich ist. Dies ist eine mögliche Erklärung für die erhebli-
chen Veränderungen im eingesetzten Kapital, was auch durch die Betrachtung des wirtschaftlichen
Eigenkapitals (Herausrechnung der immateriellen Vermögensgegenstände) untermauert wird. Die
restlichen Veränderungen können auf eine vorsichtigere Bilanzierung des HGB zurückgeführt werden.

Weitere wesentliche Unterschiede ergeben sich aus Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung.
Hierbei spielen größtenteils die latenten Steuern die tragende Rolle, da ihre Definition von den IAS
vollständig anders gelebt wird, als es die HGB-Vorschriften verlangen.
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Die weiteren Differenzen sind auf eine unterschiedliche Definition des anwendbaren Herstellungs-
kostensatzes nach HGB und IAS zurückzuführen (Vollkostenansatz nach IAS / Teilkostenansatz nach
HGB).

In den folgenden Ausführungen werden nicht nur auf die im oberen Teil der Ausarbeitung aus-
schnittsweise vorgestellten Positionen eingehen, sondern einen großen Teil der umstellungsbedingten
Abweichungen sowohl theoretisch als auch praktisch ausführlich am Beispiel der SGL Carbon AG er-
klären.
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4. Aktiva

4.1. Anlagevermögen

4.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

HGB US-GAAP IAS

Definition1 Nach § 266, HGB (und
Vollständigkeitsgebot des
§ 246 Abs.1 HGB), er-
folgt eine Aufteilung in 3
Kategorien:

- Konzessionen
(Rechte, Lizen-
zen, Werte)

- Goodwill
(§ 255, Abs. 4,
HGB)

- Geleistete An-
zahlungen

Es existiert keine Legal-
definition

In der Gliederung un-
terscheidet US-GAAP
2 Kategorien von im-
materiellen Vermö-
gensgegenständen
(intangible assets):

- identifizierbar
(abgrenzbar
und veräußer-
bar)

- nicht identif i-
zierbar

Vorraussetzungen zur
Bilanzierung:

- eindeutig i-
dentifizierba-
rer Gegens-
tand

- nicht monetär

- ohne physi-
sche Substanz

Vorraussetzungen zur
Bilanzierungspflicht
nach IAS:

- eindeutig i-
dentifizierbarer
Gegenstand

- nicht monetär

- ohne physische
Substanz

Des weiteren muss der
Vermögensgegenstand
(lt. IAS 38.7) zur:

- Vermietung an
Dritte

- Zur eigenen
Nutzung

- Erschaffung
von Erzeugnis-
sen oder
Dienstleistun-
gen

dienen.

Aktivierungsvor-
aussetzungen2

Nach § 248, Abs.2 HGB:

1. Aktivierungspflicht,
wenn:

 selbständig verkehrs-
fähig

 zuordenbar

 gegen Entgelt erwor-
ben

2. Aktivierungsverbot,
wenn:
der Vermögensgegenstand
selbsterstellt, oder per
Dienstvertrag von einem
Dritten bezogen wurde.

- Aktivierungs-
pflicht für:

- Abgrenzbare und
einzeln bewertbare
Vermögenswerte

- Aktivierungsver-
bot:

- Erworbene und
nicht identifizie r-
bare Vermögens-
gegenstände gehen
in den Goodwill
ein. Dabei ist es
unerheblich ob sie
selbsterstellt oder
erworben wurden.

Der Ansatz erfolgt,
wenn (IAS 38.10ff):

- das Unterneh-
men den Ver-
mögenswert
kontrolliert

- es wahr-
scheinlich, be-
gründbar und
auf vernünfti-
gen Annahmen
beruht, dass
der wirtschaft-
liche Nutzen
aus dem Ver-
mögenswert
dem Unter-
nehmen zu-
fließen wird

                                                
1 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 78-79
2 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000,  S. 78-79
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HGB US-GAAP IAS

- Bewertung.

- Aktiverung zu
Anschaffungs-
kosten

- Bei selbsterstellten
Im.VG. sind die
Anschaffungs- und
Herstellungskosten
auf die Kosten der
Erlangung und Si-
cherung
beschränkt

- Abschreibung
linear über max.
40 Jahre (FASB),
5 Jahre (SEC)
Die regelmäßige
Abschreibung des
Firmenwertes ist
seit Juni 2001 neu
geregelt und wird
duch einen
jährlich-en
Impairment Test
ersetzt. (siehe auch
Kapitel 4.2.2 in
diesem Buch)

- Die Anschaf-
fungs- und
Herstellungs-
kosten zuver-
lässig ermittelt
werden kön-
nen.

Der Vermögenswert
eindeutig identifizie r-
bar ist

- Bewertung:

- Anschaffungs- /
Herstellungskosten
oder Neubewer-
tung zum Markt-
wert

- AfA über betriebl.
Nutzungsdauer
i.d.R. linear < 20
Jahre

- außerplanmäßige
Abschreibungen
und Zuschreibun-
gen möglich

Entwicklungskos-
ten3

Für Entwicklungskosten
besteht ein Aktivierungs-
verbot (§ 248 Abs. 2
HGB)

Es besteht keine Legalde-
finition

Entwicklung ist die
Einführung von
Forschungsergebnissen
oder anderem Wissens
in die Planung oder
das Design eines
neuen Produkts oder
Prozesses bzw. in
bedeutende
Verbesserungen
bestehender Produkte
und Prozesse. (SFAS
2.8b)

Vorbehaltlich
branchenspezifischer
Ausnahmen besteht ein
allgemeines Aktivie-
rungsverbot (SFAS
2.12 EITF 99-5)

Entwicklung ist die
Anwendung von
Forschungsergebnissen
oder von anderem
Wissen auf einen Plan
oder Entwurf für die
Produktion von neuen
oder beträchlich
verbesserten
Materialien,
Produkten, Verfahren,
Systemen oder
Dienstleistungen. Die
Entwicklung findet
dabei vor Aufnahme
der kommerzeillen
Produktion oder
Nutzung statt.

Entwicklungskosten

                                                
3 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 80-81
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HGB US-GAAP IAS
sind aktivierungs-
pflichtig, wenn die
Ansatzvoraussetzungen
erfüllt sind. In allen
anderen Fällen besteht
ein Ansatzverbot (IAS
38.45)

Planmäßige Ab-
schreibung

Die Nutzungsdauer
richtet sich nach dem
Zeitraum über den der
immaterielle Vermögens-
gegenstand voraussicht-
lich genutzt werden kann.

Der Plan muss die An-
schaffungskosten auf die
Geschäftsjahre verteilen
(§ 253 Abs. 2 Satz 2
HGB)

Die Methode muss den
GoB entsprechen (§ 243
Abs. 1 HGB)

Wahl der Methode ,
die am besten geeignet
ist den tatsächlichen
Nutzenverlauf
widerzuspiegeln.

Soweit keine andere
Methode besser
geeignet ist, ist die
lineare Methode
anzuwenden (APB
17.30)

Der Beginn der
planmäßigen
Abschreibung ist in
der Folgeperiode
(bspw Monat) der
Erstkonsolidierung.
(APB 17.28)

Die Schätzung der
Nutzungsdauer ist auf
periodischer Basis zu
überprüfen und gege-
benenfalls anzupassen.
(APB 17.19 iVm 31)

Wahl der Methode , die
am besten geeignet ist
den tatsächlichen
Nutzenverlauf
widerzuspiegeln.

Soweit keine andere
Methode besser
geeignet ist, ist die
lineare Methode
anzuwenden (IAS
38.88)

Der Beginn der
wirtschaftlichen
Nutzungsdauer
bestimmt den Beginn
der planmäßigen
Abschreibung (IAS
38.79)

Zum
Geschäftsjahresende
hat eine Prüfung der
Abschreibungsmethode
und der Nutzungsdauer
zu erfolgen. (IAS
38.94)

Zusammenfassung Definition:

Nicht körperlich erfassba-
re, aber einzeln veräußer-
bare Gegenstände

Erworbene VG:       Ak-
tivierungspflicht (§ 246
HGB) und Abschreibung
über die voraussichtliche
Nutzungsdauer

Selbsterstellte VG:

Aktivierungsverbot (§ 248
HGB)

Geschäfts- oder Fir-
menwert

Derivativ:

Definition:

Langlebiger
Vermögenswert ohne
physische Substanz,
der dem Unternehmen
zukünftig ökono-
mischen Nutzen
bringt.

Erworbene VG:

Aktivierungspflicht

Selbsterstellte VG:

Aktivierungspflicht
sofern Identität und
Nutzungsdauer bestim-
mbar sind.
(z.B.Patente,

Definition:

Identifizierbarer, nicht
monetärer Vermögens-
wert ohne physische
Substanz, der für die
Herstellung von Erzeu-
gnissen oder
Erbringung von
Dienstleistungen, die
Vermietung oder Ver-
waltung genutzt wird.

Ein Vermögensgegen-
stand hat das Potential,
liquide Mittel für das
Unternehmen zu gene-
rieren.
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HGB US-GAAP IAS

Ansatzwahlrecht (§ 255
Abs. 4 HGB)

Originär:

Ansatzverbot (§ 255 Abs.
4 HGB)

Forschungs- und Ent-
wicklungskosten:
Ansatzverbot, soweit
nicht auftragsbezogen
(z.B. Grundlagenfor-
schung, Neuentwicklung)

Urheberrechte)

Aktivierungspflicht für
selbsterstellte
Software, sofern zur
Veräußerung bestimmt
oder ein zur
Eigennutzung vom
Ma-nagement
autorisiertes Projekt.

Abschreibungsdauer
bis 40 Jahre

Erworbene VG:

Aktivierungspflicht

Selbstgeschaffene
VG:

Grundsätzliche
Aktivierungspflicht
(außer bei F+E Kosten)

4.1.2. Finanzanlagen

HGB US-GAAP IAS

Definition4 Da im HGB keine expli-
zite Definition des Finanz-
anlagevermögens existiert,
gilt die Definition des
Anlagevermögens nach §
247 Abs. 2 HGB auch für
die Finanzanlagen.

Beteiligungen sind in
Wertpapieren oder ander-
weitig verbrieften Antei-
len an einem Unterneh-
men, die bestimmt sind,
dem eigenen Geschäfts-
betrieb durch die Herste l-
lung einer dauerhaften
Verbindung zu jenen Un-
ternehmen zu dienen (§
271 Abs. 1 HGB). Bei
großen und mittelgroßen
Kapitalgesellschaften so-
wie bestimmten OHG und
KG ist für Beteiligungen
ein gesonderter Unterpos-
ten der Finanzanlagen
vorgesehen (§ 266 Abs. 2
HGB). Beteiligungen un-
terliegen den für Vermö-
gensgegen-ständen des
Anlagevermögens gelten-
den Regeln für Abschrei-
bungen (§§ 253, 279
HGB)

Bei der Bilanzierung
von Investments ist
zwischen debt und
equity securities zu
unterscheiden.

Duch dept securities
wird Fremdkapital zur
Verfügung gestellt
(Verbriefung von
Gläubigerrechten).

Durch equity
securities wird Eigen-
kapital zur Verfügung
gestellt (Verbriefung
von Mitgliedschafts-
rechten).

Hierunter fallen eben-
so die Beteiligungen
an assoziierten Unter-
nehmen, joint
ventures, Tochterge-
sellschaften und son-
stige Beteiligungen.

IAS 39.8 definiert ein
Finanzinstrument als
einen Vertrag, der
gleichzeitig bei dem
einen Unternehmen zu
einem finanziellen
Vermö-genswert und
bei dem an-deren zu
einer finaziellen
Verbindlichkeit oder
einem Eigenkapital-
instrument führt.

Die meisten Finanzan-
lagen (Wertpapiere,
Bonds, etc.) fallen in
den Anwendungsbe-
reich des IAS 39.

                                                
4 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 98-101
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HGB US-GAAP IAS

Klassifikation5 Nach § 266 HGB ist fol-
gende Untergliederung der
Finanzanlagen vorgese-
hen:

- Anteile an verbunde-
nen Unternehmen

- Ausleihungen an ver-
bundene Unternehmen

- Beteiligungen

- Ausleihungen an Un-
ternehmen, mit denen
ein Beteiligungsver-
hältnis besteht

- Wertpapiere des An-
lagevermögens

- Sonstige Ausleihun-
gen

Nach § 268 Abs. 2 HGB
muss die Entwicklung der
Beteiligungen zusätzlich
in der Bilanz oder dem
Anhang ausgewiesen wer-
den.

Nach § 275 Abs. 2 HGB
sind in der GuV sind
Vermerke über die Erträge
bzw. Aufwendungen aus
Beteiligungen aufzufüh-
ren.

Eine Aufteilung in der Art
wie sie von US-GAAP o-
der IAS vorgenommen
werden, kennt das HGB
nicht.

Soweit im Einzelab-
schluss nicht bereits
eine at-equity Bewer-
tung erfolgte, sind alle
an organisierten
Märkten gehandelten
Wertpapiere (marke-
table securities) wie
folgt einzute ilen:

- held-to-maturity
bis zur Endfällig-
keit gehaltene In-
vestitionen sind –
außer der im Fol-
gejahr fälligen In-
vestments – als
langfristiges Ver-
mögen auszuwei-
sen (SFAS 115.7)

- trading (bei zu
Handelszwecken
gehaltene Investi-
tionen ist die Ver-
äußerung in
nächster Zeit ge-
plant, weshalb sie
im Regelfall auch
dem kurzfristigen
Vermögen zuge-
ordnet werden)
(SFAS
115.15a/17)

- available-for-sale
(zur Veräußerung
verfügbare Inves-
titionen sind
Wertpapiere, die
weder zu Han-
delszwecken,
noch bis zur End-
fälligkeit gehalten
werden sollen)
(SFAS 115.12b’)

Gemäß IAS 39.10 hat
die Einteilung der
Finanzanlagen, neben
einer gesonderten
Anzeige der Anteile an
Tochterunternehmen,
assoziierten Unterneh-
men und Gemein-
schaftsunternehmen

(IASs 27,28,31) im
Einzelabschluss – in
untenstehenden
Wertpapierkategorien
zu erfolgen.

- held-to-maturity
(Investitionen, die
bis zur Endfällig-
keit gehalten wer-
den können, oder
wollen)
(IAS 39.10 und
IAS 39.79)

- available-for-sale
(zur Veräußerung
verfügbare finan-
zielle Vermö-
genswerte)

- trading (zu Han-
delszwecken ge-
haltene Investitio-
nen) Sie wurden
mit der Absicht
erworben kurz-
fristig Gewinn aus
Schwankungen
des Preises oder
der Händlermarge
zu erzielen (IAS
39.10)

- vom Unternehmen
ausgereichte Kre-
dite und Forde-
rungen

Zudem wird zwischen
kurz- und langfristigen
Finanzinvestitionen
unterschieden. Erstere

                                                
5 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 100-101



Rechnungslegung im Umbruch

Seite 17 von 76

HGB US-GAAP IAS
umfassen kurzfristig
liquidierbare Vermö-
genswerte, oder vom
Unternehmen nicht
länger als ein Jahr
gehaltene Vermögens-
werte.

Zugangsbewe rtung6 Die Zugangsbewertung erfolgt stets zu Anschaffungskosten (inkl.
Transaktionskosten)

Fortführungsbe-
wertung7

Hier gelten die allgemei-
nen Regeln zur außer-
planmäßigen Abschrei-
bung und Wertaufholung.

Ist eine Wertminderung
voraussichtlich dauerhaft,
besteht für Finanzanlagen
des Anlagevermögens  die
Pflicht zur außerplanmä-
ßigen Abschreibung nach
dem gemilderten Nie-
derstwertprinzip. Bei nur
vorübergehender Wert-
minderung besteht ein Ab-
schreibungswahlrecht §§
253 Abs. 2 Satz 3 und 279
Abs. 2 HGB.

Eine Bewertung zu
Marktpreisen oberhalb der
Anschaffungskosten ist
nicht zulässig.

Als finanzielle Ver-
mögenswerte klassifi-
zierte Finanzinves-
titionen sind mit dem
fair value (Zeitwert)
zu bewerten.

Ausgenommen hier-
von sind lediglich die
bis zur Enfälligkeit
gehaltenen Finanz-
investitionen (held-to-
maturity), und

Finanzielle Ver-
mögenswerte, die über
keinen notierten
Marktpreis verfügen.

Finanzanlagen für die
kein Marktpreis be-
stimmbar ist und die
nicht at-equity be-
wertet werden, sind –
im Einzel- und Kon-
zernabschluss – zu
Anschaffungskosten
gemäß Niederstwert-
prinzip zu bewerten.

Bei held-to-maturity
und available-for-sale
securities sind bei
nachhaltigem Verlust
aus Wertminderung
unter die Anschaf-
fungskosten außer-
planmäßige Abschrei-
bungen vor- zuneh-
men. Eine spätere
Wertaufholung ist
nicht möglich.

Diejenigen finaziellen
Vermögenswerte
(held-to-maturity),
vom Unternehmen
ausgereichte Kredite
und Forderungen, die
nicht zu Handels-
zwecken bestimmt
sind und alle
finanziellen Vermö-
genswerte, die über
keinen notierten
Marktpreis auf einem
aktiven Markt ver-
fügen und deren fair
value nicht verlässlich
bestimmt werden
kann, sind und über
eine feste Laufzeit
verfügen, sind mit
ihren amortized cost
zu bewerten. Finan-
zielle Vermögenswerte
ohne feste Laufzeit
sind mit ihren
Anschaffungskosten
zu bewerten (IAS
39.69 und IAS 39.73)

Kurzfristige Finanzin-
vestitionen sind ent-
weder zu Marktpreisen
oder nach NWP (lower
cost or market) zu
bewerten.

Langfristige Finanzin-
vestitionen sind mit
den Anschaffungs-
kosten oder mit den
durch eine Neube-
wertung

                                                
6 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 102 - 103
7 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 102-105
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HGB US-GAAP IAS
festgestgellten Beträ-
gen anzusetzen.
Börsennotierte
Wertpapiere könnten
nach dem Niederst-
wertprinzip behandelt
werden.

Bilanzierungspraxis der SGL Carbon AG
Die wichtigsten Werte aus den Jahresabschlüssen 2000 nach HGB und IAS der SGL Carbon AG:

Mio. € HGB US-GAAP IAS

Geschäftswert:

Stand zu Beginn des
Geschäftsjahres:

Zugänge:

121,0

41,2

106,7

16,5

Netto-Buchwert am
Ende des Geschäfts-
jahres:

142,7

Siehe Ausführung
unterhalb

115,5

Insgesamt:

Netto-Buchwert am
Ende des Geschäfts-
jahres:

148,8 145,7 116,5

Anmerkung:

Im vorliegenden Praxisbeispiel gleichen die Ansatzvorschriften und Möglichkeiten nach US-GAAP
nahezu denen des HGB, was zu einem Netto-Buchwert nach US-GAAP am Ende des Geschäftsjahres
i.H.v. 145,7 Mio. € führt. Daher werden nachstehend nur die Differenzen zwischen  IAS und HGB er-
läutert.

Analyse:
Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände nach HGB, weist im Vergleich zur IAS
Bilanzierung einen um 27,7 % erhöhten Netto-Buchwert am Ende des Geschäftsjahres aus. Dieser sig-
nifikante Unterschied begründet sich fast ausschließlich durch den um 23,5 % erhöht ausgewiesenen
Netto-Buchwert des Geschäftswertes.

(I) Bei einer Unternehmensakquisition der SGL Carbon AG im Betrachtungszeitraum war es bereits
vorhersehbar, dass ein erheblicher Aufwand durch Restrukturierungen im Personalbereich (z.B.: Per-
sonalfreisetzungen, Abfindungszahlungen) erwachsen würden. Daher wurden nach Unternehmensan-
gaben Rückstellungen für die bevorstehende Restrukturierung des Targets gebildet.

Diese Rückstellungen konnten nach US-GAAP ebenso wie nach HGB berücksichtigt werden. Nach
IAS Bilanzierungsregeln jedoch sind weitreichendere Ansatzvorschriften gegeben. In diesem konkre-
ten Fall müssten detaillierte Pläne über die geplanten Restrukturierungsmaßnahmen vorliegen. Das
bedeutet einen klar definierten Maßnahmenkatalog, der nicht nur innerhalb eines Jahres zu erfüllen ist,
sondern unter anderem auch die Namen der freizusetzenden Personen enthalten muss. Die SGL Car-
bon AG konnte diese Auflagen nicht erfüllen und sah sich deshalb gezwungen vom Ansatz der Rück-
stellungen abzusehen. Doch gerade die Anerkennung der Rückstellungen aus dem Merger heraus,
würde im vorliegenden Asset-Deal nach Erstkonsolidierung zu einem erhöhten Eigenkapitalausweis
bei der Muttergesellschaft führen.

Was dies bedeutet soll an einem einfachen Beispiel verdeutlicht werden:
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Der  entgeltlich erworbene (derivative) Geschäfts- oder Firmenwert (§ 255 Abs. 4, HGB)

Definiert man nun den Goodwill als den vom kaufenden Unternehmen gezahlten Kaufpreis für das
Target einerseits, und dem Reinvermögen – auf Basis der aktuellen Zeitwerte, also der Wiederbescha f-
fungskosten – des gekauften Unternehmens  andererseits, stellt sich das Eigenkapital als Residualgrö-
ße zwischen Aktiva und Passiva dar.

Somit ist im Fall von HGB bzw. US-GAAP Bilanzierung der SGL Carbon AG durch die Anerkennung
der Rückstellungen der Goodwill um eben diese höher, als im Fall einer Bilanzierung nach IAS.

(II) Die unterschiedlichen Stände zu Beginn des Geschäftsjahres können an dieser Stelle durch eine
Jahresabschlussanalyse nicht vollständig verifiziert werden. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass
durch vorangegangene frühere unterschiedliche Ansätze in der Bilanzierung nach HGB und IAS diese
Differenz hervorgerufen wurde.

4.1.3. Sachanlagen  ( = materielle Vermögensgegenstände)

HGB US-GAAP IAS

Ansatzvorausset-
zungen8

(§ 247, Abs. 2, HGB) Es
sind nur die Gegenstände
auszuweisen die dazu be-
stimmt sind, dem Ge-
schäftsbetrieb dauernd zu
dienen.

Zweckbestimmung für
Produktion von Gütern
oder der Erbringung von
Dienstleistungen.

und

wenn die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdau-
er länger als ein Jahr ist,
bzw. sie länger als der
Wiedergeldwerdungspro-
zess ist.

Nicht betriebsnotwendige
Sachanlagen sind unter
den übrigen Vermögens-
werten bzw. Kapitalanla-
gen auszuweisen.

Zweckbestimmung für
Produktion von Gütern,
der Erbringung von
Dienstleistungen oder zur
Vermietung an Dritte,

und

wenn sie länger als eine
Periode genutzt werden.

Für nicht betriebsnot-
wendiges Sachanlage-
vermögen besteht noch
das Wahlrecht der Bilan-
zierung im Sachanlage-
vermögen oder bei den
Finanzinvestitionen (IAS
25.28 und 40.15)

Zugangs-
bewertung 9

Nach § 247 Abs. 2 HGB
sind beim Anlagevermö-
gen nur die Gegenstände
auszuweisen, die dazu
bestimmt sind, dauernd
dem Geschäftsbetrieb zu
dienen. Ihr Ansatz erfolgt
zunächst nach § 253 Abs.
2 HGB höchstens mit den
Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten.

Hinsichtlich der Fremd-
kapitalzinsen ermöglicht
§ 255 Abs. 3 ein Wahl-
recht, wenn diese Zinsen

Es besteht Aktivierungs-
pflicht für alle Sachanla-
gen.
Die Aktiva werden wie
im deutschen Bilanzsteu-
errecht höchstens mit den
historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungs-
kosten des Erwerbszeit-
punktes bilanziert. Die
Herstellungskosten um-
fassen dabei sämtliche
dem Vermögensgegens-
tand zurechenbaren Kos-
ten.
Während beim Ansatz

Aktivierungspflicht
nach IAS 16.8 besteht für
Sachanlagen, wenn:

1. es wahrscheinlich ist,
dass sie dem Unter-
nehmen in Zukunft
wirtschaftlichen Nut-
zen bringen und

2. die Anschaffungs-
/Herstellungskosten
zuverlässig ermittel-
bar sind.

Die Ermittlung der An-
schaffungs- und Herste l-

                                                
8 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S.88-89
9 vgl. Vigelius, Ch., 1998, S. 55
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HGB US-GAAP IAS
Fremdkapital zuzurech-
nen sind, welches zur
Herstellung eines Ge-
genstandes dient und sie
auf den Zeitraum der
Herste llung entfallen.

nach HGB eine Reihe
von Wahlrechten beste-
hen hinsichtlich der Be-
stimmung der Herstel-
lungskosten, gibt es diese
Wahlrechte nach IAS und
US-GAAP nicht.

Nach US-GAAP gibt es
lediglich Pflichten und
Verbote für Ansatz und
Bewertung.
So sind die Fremdkapi-
talzinsen gemäß FAS 34,
Capitalization of Interest
Cost, aktivierungspflich-
tig, wenn es sich bei dem
Vermögensgegenstand
um ein qualifying asset
handelt. Unter qualifying
asset versteht man solche
Vermögensgegenstände,
deren Nutzungsfähigkeit
erst nach längerer An-
schaffungs- oder Her-
stellzeit erreicht wird.10

lungskosten erfolgt zu
Vollkosten.
Hinsichtlich der herstel-
lungsbezogenen Fremd-
kapitalzinsen gibt es nach
IAS ein offenes Wahl-
recht. Sie können sofort
als Aufwand behandelt
werden oder auch akti-
viert werden. Vorausset-
zungen für eine Aktivie-
rung der Zinsen sind nach
IAS 23.10 ff. unter ande-
rem:

- Sie müssen direkt der
Anschaffung oder
Herstellung des Ver-
mögensgegenstandes
zuzuordnen sein.

- Der Zeitraum, den
Vermögensgegens-
tand in seinen
gebrauchsfähigen Zu-
stand zu bringen,
muss beträchtlich
sein.

Es sind nur solche
Fremdkapitalkosten zu
berücksichtigen, die auf
der Herstellung bzw. An-
schaffung des Gegens-
tandes beruhen und die in
diesem Zeitraum anfal-
len.

Bei der Bestimmung der Herstellungskosten gibt es bei HGB eine Reihe von Wahlrechten und bei IAS
und US-GAAP einige Pflichten und Verbote. Die folgende Tabelle soll einen kurzen Überblick über
die Wertansätze geben.11

                                                                                                                                                        
10 vgl. Wagenhofer, A, 1999, S.145
11 vgl. Rossmanith, J., Funk, W., 2002, S. 1227
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HGB US-GAAP IAS

Folgebewertung 12 Nach § 253 Abs. 1 HGB
sind die Anschaffungs-
und Herstellungskosten
um Abschreibungen zu
mindern.

Nach US-GAAP-
Richtlinien erfolgt die
Folgebewertung nach
Anschaffungs- und Her-
stellungskosten.

Nach IAS 16.28 ff. gibt
es für die Folgebewer-
tung ein Wahlrecht:

1. Benchmark treat-
ment: Hier sind die An-
schaffungs- oder Her-
stellungskosten um plan-
mäßige und um außer-
planmäßige Abschrei-
bungen zu vermindern.

2. Alternativ zulässige
Methode: Neubewe rtung

Planmäßige Ab-
schreibungen13

Auf die unterschiedlichen
Abschreibungsarten nach
§ 253, 254 HGB soll hier
nicht weiter eingegangen
werden, da diese hin-
länglich bekannt sind.

Die Anschaffungs-/ Her-
stellungskosten des Ver-
mögensgegenstandes sind
über die voraus-sichtliche
wirtschaftliche Nut-
zungsdauer zu verteilen.

Die Nutzungsdauer  be-
misst sich wie nach US-
GAAP nach der voraus-
sichtlichen Nutzbarkeit
im Unternehmen und
kann daher kürzer sein als

                                                
12 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S.90-91
13 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S.84-85

HGB US-GAAP IAS

Materialeinzel-
kosten

Pflicht Pflicht

Fertigungseinze l-
kosten

Pflicht Pflicht

Sondereinzelkosten
der Fertigung

Pflicht Pflicht

Materialgemein-
kosten

Wahlrecht Pflicht

Fertigungsgemein-
kosten

Wahlrecht Pflicht

Fertigungsbedingte
Abschre ibungen

Wahlrecht Pflicht

Allgemeine Verwal-
tungskosten

Wahlrecht Verbot

Aufwendungen für
soziale Einrichtun-
gen

Wahlrecht Pflicht

Freiwillige soziale
Leistungen

Wahlrecht Pflicht

Fremdkapitalkosten Wahlrecht lt. § 255
Abs.3 HGB

Verbot, aber evtl. Pflicht nach SFAS 34,9
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HGB US-GAAP IAS
Die der Abschreibung
zugrundeliegende Nut-
zungsdauer wird i.d.R.
steuerlichen Abschrei-
bungstabellen entnom-
men.

Dabei orientiert sich die-
se wirtschaftliche Nut-
zungsdauer nicht nach
steuerlichen Abschrei-
bungstabellen wie in
Deutschland, sondern sie
muss für jedes einzelne
Wirtschaftsgut geschätzt
werden und ist deshalb
meist höher als in
Deutschland. Die Ab-
schreibungsmethode ist
frei wählbar, aber i.d.R.
wird linear abgeschrieben
und nicht geometrisch
degressiv oder ausbrin-
gungsabhängig. 14

Die Ermittlung des perio-
dengerechten Erfolges
steht im Vordergrund. 15

Zu beachten ist, dass das
Abschreibungsvolumen
nicht gleich den Anschaf-
fungs- / Herstellungs-
kosten ist, sondern dass
diese noch um einen
möglichen Restwert ge-
kürzt werden müssen,
wenn dieser wesentlich
ist.

Auch US-GAAP erlaubt
die Ermittlung nach der
halbjährigen Vereinfa-
chungsregel im Jahr der
Anschaffung und Veräu-
ßerung, aber im Regelfall
wird die Abschreibung
pro-rata-temporis ermit-
telt.

die technische oder wirt-
schaftliche Nutzungsdau-
er.
Bei der Abschreibungs-
methode kommen u.a. die
lineare, die degressive o-
der die leistungsabhängi-
ge Methode in Frage. Sie
soll den tatsächlichen
Nutzungsverlauf eines
Assets im Unternehmen
darstellen. Allerdings
wird fast einheitlich nur
linear abgeschrieben.

 Es ist periodisch zu prü-
fen, ob die Abschrei-
bungsmethode und die
Nutzungsdauer der wirt-
schaftlichen Situation
noch angemessen sind, o-
der ob sie zu ändern sind.

Das Abschreibungsvolu-
men ist wie nach US-
GAAP um einen mögli-
chen, wesentlichen Rest-
wert zu kürzen.

Anders als nach HGB
und US-GAAP ist die
halbjährige Vereinfa-
chungsregel nicht grund-
sätzlich erlaubt, sonder
nur dann, wenn der Diffe-
renzbetrag zur pro-rata-
temporis- Abschreibung
unwesentlich ist. 16

Bilanzierungspraxis der SGL Carbon AG

Diese wie oben erwähnte fast ausschließliche Wahl der linearen Abschreibungsmethode bei IAS hat
zur Folge, dass die Höhe der Abschreibungen nach IAS oft höher sind als die nach HGB.

Das Unternehmen SGL Carbon hat bei der Umstellung der Rechnungslegung von HGB auf IAS seine
Abschreibungssätze von degressiv auf linear umgestellt. Das daraus resultierende Ergebnis ist aus den
folgenden Unternehmenszahlen von SGL Carbon zu entnehmen (Angaben in Millionen Euro).

                                                                                                                                                        
14 Eisolt, D., 1992, S. 46f
15 Glaum, M., 1996 , S. 32
16 Ballwieser, W., 2000, S. 470
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Das etwas überraschende Ergebnis, dass die Abschreibungen der Technischen Anlagen nicht gestie-
gen, sondern sogar leicht gefallen sind, kann aus dem Jahresabschluss nicht erklärt werden, da dieser
darüber keinerlei Auskünfte gibt. Anzunehmen ist aber, dass SGL Carbon auf eine oder mehrere Ma-
schine oder einen Teil der technischen Anlagen eine Sonderabschreibung oder eine außergewöhnliche
Abschreibung durchgeführt hat. Dabei ging SGL Carbon wahrscheinlich von einer dauerhaften Wert-
minderung dieser aus. Nähere Angaben zum Sonderabschreibungen bzw. außerplanmäßige Abschrei-
bungen sind im Geschäftsbericht aber leider nicht zu finden und die getroffene Annahme kann daher
nicht bestätigt werden.

HGB US-GAAP IAS

Außerplanmäßige
Abschreibungen17

Relevant hinsichtlich der
Regelungen nach IAS
und US-GAAP ist an die-
ser Stelle der Teilwert
(handelsrechtlich = be i-
zulegender Wert). Auf-
grund der Maßgeblich-
keit nach § 253 Abs. 2
HGB i.V.m. § 5 Abs.1
Satz 1 EStG besteht eine
handels- und steuerrecht-
liche Pflicht zu Teil-
wertabschreibung, wenn
eine voraussichtlich dau-
ernde Wertminderung
vorliegt.

Für Wirtschaftsjahre, die
nach dem 31.12.1998 en-
den, ist steuerrechtlich
eine Teilwertabschrei-
bung bei nur vorüberge-
hender Wertminderung
unzulässig.

Zur Wertaufholung ist zu
sagen: ,, Wurde eine
Teilwertabschreibung

Außerplanmäßige Ab-
schreibungen werden in
FAS 121 geregelt und es
können zwei Fälle unter-
schieden werden:

1.Wertminderung des
Vermögensgegenstandes

2.Beabsichtigte Einzel-
veräußerung eines As-
sets

Zu 1.: Wertminderung
des Vermögensgegens-
tandes. Gibt es Anzei-
chen für eine Wertminde-
rung, die über die plan-
mäßige Abschreibung hi-
nausgeht, so sind die je-
weiligen Assets auf ihre
Werthaltigkeit zu prüfen.
Mögliche Anzeichen
nach FAS 121.57 können
sein:
· längerfristige Überka-
pazitäten,

· gesunkene Wiederbe-
schaffungskosten,
· unsachgemäße Be-

Nach einer Überarbei-
tung der IAS sind die au-
ßerplanmäßigen Ab-
schreibungen im IAS 36
(anstatt wie bisher im
IAS 16) neu geregelt
wurden. Die Neurege-
lung gilt für alle Ge-
schäftsjahre, die ab dem
01.07.1999 beginnen.
Sie sieht vor, die einzel-
nen Assets einem Nie-
derstwerttest zu unterzie-
hen. Allerdings nicht re-
gelmäßig (z.B. zum Ab-
schlussstichtag), sondern
nur dann, wenn Indikato-
ren für eine Wertminde-
rung vorliegen. Mögliche
Indikatoren nach IAS
36.9 sind:
· Hinweise auf Veraltung
oder Beschädigung des
Gegenstandes,
· erwartete oder einge-
tretene, wesentliche Än-
derungen des Umfeldes,
für welches der Gegens-
tand genutzt wird.

                                                
17 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S.66-67
18 vgl. Evans, T., Taylor, M., Holzmann, O., 1993 , S.83ff

Abschreibungen HGB US-GAAP IAS

Grundstücke und
Gebäude

148,9 156,0 156,0

Technische Anlagen
und Maschinen

663,0 650,5 650,5
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HGB US-GAAP IAS
zulässigerweise vor dem
VZ 1999 vorgenommen,
ist der Steuerpflichtige ab
dem VZ 1999 verpflich-
tet, das Wirtschaftsgut in
der nachfolgenden Bilanz
wieder mit dem sich nach
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1
EStG ergebenden Wert
(i.d.R. mit den fortge-
führten AK /HK) anzu-
setzen“ (Wertaufho-
lungsgebot)18

handlung von Assets,

·Katastrophen (z.B. Feu-
er, Wasserschäden).19

Die Beurteilung, ob eine
Wertminderung vorliegt,
erfolgt durch Bestim-
mung des Zeitwertes.

Der fair-value kann an-
hand des Wiederbeschaf-
fungswertes vernünftig
geschätzt werden. Er
kann aber auch anders als
nach deutschen
Grundsätzen ermittelt
werden:
Nach US-GAAP liegt ei-
ne Wertminderung auch
dann vor, wenn der zu-
künftige, undiskontierte
Netto-Cash-Flow des As-
sets seinen Buchwert
unterschreitet. Die Höhe
der außerplanmäßigen
Abschreibung ergibt sich
aus dem Differenzbetrag
zwischen Buchwert und
fair-value.

Außerplanmäßige Ab-
schreibungen sind nach
FAS 121.13 erfolgsrele-
vant zu erfassen.
Eine Wertaufholung in
zukünftigen Jahren ist
nach FAS 121.11 verbo-
ten.

Zu 2.: Beabsichtigte Ein-
zelveräußerung eines As-
sets.
Plant das Unternehmen
eine Veräußerung eines
Gegenstandes, so ist auf
den niedrigeren net reali-
sable value abzuschrei-
ben. Dieser ergibt sich
aus dem erzielbaren Ver-
kaufspreis abzüglich an-

Diese Wertminderung
muss nicht unbedingt von
Dauer sein, um eine au-
ßerplanmäßige Abschrei-
bung hervorzurufen.
Liegt also der Verdacht
auf eine Wertminderung
vor, so ist der erzielbare
Betrag zu ermitteln. Die-
ser ist nach IAS 36.5 de-
finiert als der höhere Be-
trag von

- Nettoveräußerungspreis
-  Nutzwert.

Der Nettoveräußerungs-
preis ist der Betrag, der
bei einem Verkauf des
Vermögensgegenstandes
zwischen sachverständi-
gen, vertragswilligen und
voneinander unabhängi-
gen Geschäftspartnern
erzielt werden kann, ab-
züglich der direkt zure-
chenbaren Kosten der
Veräußerung (IAS 36.5).

Die Abgrenzung zwi-
schen Nettoveräuße-
rungspreis und fair-value
sieht wie folgt aus: Die
beiden Werte unterschei-
den sich dadurch, dass
der Nettoveräußerungs-
preis aus Sicht des Ver-
käufers berechnet wird,
während der fair value
als Mittel aus Käufer-
und Verkäufersicht er-
mittelt wird. In der Praxis
unterscheiden sie sich
meist lediglich auf
Märkten, in denen Kauf-
und Verkaufskurse unter-
schiedlich sind.20

 Der Nutzwert ist der
Barwert der geschätzten,
zukünftigen Cash-Flows

                                                                                                                                                        
19 Förschle, G., Kroner, M., Rolf, E., 2001 , S. 5
20 Vigelius, Ch., 1998 , S. 55
21 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S.71
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HGB US-GAAP IAS
fallender Verkaufskosten
(z.B. Rechtsgebühren,
Kommissionen).

einschließlich des Rest-
wertes bei Ausscheiden
des Vermögensgegens-
tandes (IAS 36.5). IAS
36.51 benennt als mögli-
che Zinssätze für diese
Methode:
· weighted average cost

  of capital,

· Zinssatz für Neukredite

  des Unternehmens,

· andere marktübliche

  Fremdkapitalzinssätze.

Die außerplanmäßige
Abschreibung ist er-
folgswirksam zu erfassen
(IAS 36.59)21.

4.2. Umlaufvermögen

4.2.1. Vorräte

HGB US-GAAP IAS

Definition22 Vorräte sind zum Einsatz
in der Produktion, bei der
Erbringung von Dienst-
leistungen oder zur Wei-
terveräußerung ange-
schaffte oder hergestellte
Vermögensstände.

Unterteilung (gemäß §266
Abs. 2 HGB):

1. Roh- Hilfs- und Be-
triebsstoffe

2. Unfertige Erzeugnisse
und unfertige Leistun-
gen

3. Fertige Erzeugnisse
und Waren

4. Geleistete Anzahlun-
gen

Vorräte sind Vermö-
genswerte, die im nor-
malen Geschäftsverlauf
zum Verkauf gehalten
werden, sich in der Pro-
duktion für den Verkauf
befinden oder kurz vor
der Verarbeitung im
Produktionsprozess der
zum anschließendem
Verkauf bestimmten
Produkte stehen (ARA
43 Ch. 4.1). SEC-
berichtspflichtige Un-
ternehmen müssen das
Vorratsvermögen in der
Bilanz oder im Anhang
wie folgt untergliedern:

1. Waren und fertige
Erzeugnisse

2. Unfertige Erzeug-
nisse

3. Rohstoffe

Hilfs- und Betriebsstoffe

Vorräte sind Vermögens-
werte die zum Verkauf im
normalen Geschäftsgang
gehalten werden, die sich
in der Herstellung für ei-
nen solchen Verkauf be-
finden oder die als Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe
dazu bestimmt sind, bei
der Herstellung oder der
Erbringung von Dienst-
leistungen verbraucht zu
werden (IAS 2.4)

IAS 1 sieht keine Pflicht-
untergliederung vor. Ver-
breitet ist jedoch die Un-
tergliederung in Handels-
waren, Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe, unfertige
und fertige Erzeugnisse

                                                
22 Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 120-121
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HGB US-GAAP IAS

Bewertung23 Es gilt grundsätzlich das
Prinzip der Einzelbewer-
tung.

Bewertung der Vorräte zu
Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten, bzw. dem
niedrigeren beizulegenden
Wert (strenges Nie-
derstwertprinzip), Ab-
schreibung bei Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffen
beschaffungsmarktorien-
tiert, Abschreibungen bei
Fertigwaren absatzmarkt-
orientiert.

Bei Handelswaren gilt die
doppelte Maßgeblichkeit.
Steuerliche Abschreibun-
gen sind zulässig. Eine
Wertaufholung unterbleibt
i.d.R. aufgrund steuerli-
cher Vorschriften.

Bei der Bewertung gleich-
artiger Vorräte kann ein
beliebiges Verbrauchsfol-
geverfahren angewendet
werden. Nicht erforderlich
ist, dass das Verfahren die
tatsächliche Verbrauchs-
folge widerspiegelt.

Es gilt grundsätzlich das
Prinzip der Einzelbe-
wertung.

Bewertung nach einem
modifizierten Lower-of-
Cost-or-Market-Prinzip,
wobei die Wertunter-
grenze durch den net
realizable Value abzüg-
lich der normalen Wirt-
schaftsgüter definiert
wird (anstelle der An-
teile). Gegensatz: Share
deal.

Asset sales deal Über-
nahmetransaktion, bei
den gehandelt werden,
kann der Börsen- oder
Marktpreis angesetzt
werden. Grundsätzlich
sind LIFO, FIFO und
das Durchschnittsver-
fahren zulässig. Steuer-
lich motivierte Ab-
schreibungen sind nicht
zu lässig.

Es gilt grundsätzlich das
Prinzip der Einzelbewer-
tung.

Bewertung nach dem Lo-
wer-of-Cost-or-Market-
Prinzip, wobei die Wert-
untergrenze durch den Net
Realizable Value abzüg-
lich der noch anfallenden
Kosten gebildet wird. Es
gilt das Wertaufholungs-
gebot.

Als Verbrauchsfolgever-
fahren wird die FIFO-
Methode oder die gewo-
gene Durchschnittsbe-
wertung vorgeschlagen.
Unter bestimmten Voraus-
setzungen ist die LIFO-
Methode ebenfalls zuläs-
sig.

Steuerlich motivierte Ab-
schreibungen sind nicht
zulässig.

Bilanzierungspraxis der SGL Carbon AG

Mio. € HGB US-GAAP IAS

Vorräte 370,0 370,0 372,7

Bei der Bilanzposition „Vorräte“ hat SGL Carbon bisher pauschale Wertberichtigungen zur Abde-
ckung möglicher Risiken durchgeführt.  Dieses Wahlrecht ist nach IAS nicht mehr zulässig.  Tenden-
ziell führt dies zur Erhöhung des Vorratsbestandes. Jedoch hat SGL Carbon Abschreibungen auf den
niedrigeren Wiederbeschaffungswert durchgeführt, was die geringe Veränderung dieser Bilanzposition
bei der Umstellung von HGB auf IAS erklärt.

Theoretisch hätte sich zusätzliche eine Erhöhung aus dem Wertaufholungsgebot nach IAS ergeben
können. Eine Erhöhung wäre demnach möglich, wenn der nach IAS anzusetzende aktuelle Marktwert
(Wertuntergrenze: Net Realizable Value) über den nach HGB zulässigen Anschaffungs- bzw. Her-
stellungskosten liegt. Da SGL Carbon sich bei Nutzung der Wahlrechte und damit auch bei der Be-
wertung der Vorräte  nach HGB stark an den US-GAAP Richtlinien orientiert hat und zudem das all-
gemeine Wertaufholungswahlrecht auf Grund §280 HGB nicht bestand, spielte dieser theoretische
Unterschied hier keine entscheidende Rolle. Bei der Berechnung der realisierbaren Werte kam das

                                                
23 Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 122-123
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Prinzip der verlustfreien Bewertung zu Anwendung. Angemessene Teile der Fertigungs- und Materi-
algemeinkosten wurden zugerechnet.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte nach der  Durchschnittsmethode. Diese Bewertungsmöglichkeit
bestand auch schon beim HGB-Abschluss, so dass sich hieraus ebenfalls keine größeren Veränderun-
gen ergeben haben.

Außerdem ist zu erwähnen, dass SGL Carbon schon vor dem Wechsel auf IAS bestehende Wahlrechte
überwiegend entsprechend den US-GAAP Richtlinien nutzte. Aufgrund der Ähnlichkeit zwischen US-
GAAP und IAS sind daher keine signifikanten Veränderungen der Position „Vorräte“ zu verzeichnen.

4.2.2. Forderungen

HGB US-GAAP IAS

Ansatz24 Forderungen sind dann zu
aktivieren, wenn die ver-
einbarte Lieferung oder
Leistung von Seiten des
bilanzierenden Unterneh-
mens erbracht worden ist
und der Anspruch an die
Gegenleistung entstanden
ist.

Forderungen sind dann
zu aktivieren, wenn die
vereinbarte Lieferung o-
der Leistung von Seiten
des bilanzierenden Un-
ternehmens erbracht
worden ist und der An-
spruch an die Gegen-
leistung entstanden ist.

Die Aktivierung hat zu
dem Zeit zu erfolgen, zu
dem das Unternehmen
Vertragspartner ist und in-
folge dessen das Recht auf
Empfang von flüssigen
Mitteln hat.

Bewertung25 Forderungen sind zu An-
schaffungskosten zu bilan-
zieren (§253 Abs. 1 Satz 1
HGB).

Als Anschaffungskosten
gilt grundsätzlich der No-
minalwert.

Bei der Fremdwährungs-
umrechnung ist das Reali-
sations- und Impari-
tätsprinzip zu beachten -
keine Erfassung unreali-
sierter Kursgewinne.

Forderungen sind mit
dem Nettoverkaufserlös
unter Berücksichtigung
einer Wertberichtigung
für zweifelhafte Forde-
rungen auszuweisen.

Fremdwährungsforde-
rungen sind mit dem
Stichtagskurs zu bewer-
ten.

Unrealisierte Gewinne
aus der Umrechnung
von Forderungen in
fremder Währung wer-
den erfolgswirksam ver-
einnahmt.

Bei der erstmaligen Erfas-
sung sind Forderungen mit
den Anschaffungskosten,
die dem Stichtagszeitwert
der gegebenen Gegen-
leistung entsprechen zu
bewerten. Eventuell Ab-
zinsung

Fremdwährungsforderun-
gen sind mit dem Stich-
tagswert (Kurs) zu be-
werten.

Unrealisierte Gewinne aus
der  Umrechnung von
Forderungen in fremder
Währung werden  er-
folgswirksam verein-
nahmt.

Bilanzierungspraxis der SGL Carbon AG

Mio. € HGB US-GAAP IAS

287,5 287,5 292,4

Der Hauptunterschied, der sich aus dem Wechsel von HGB auf IAS für die Forderungen ergibt, be-
trifft deren Entstehung. Entstandene Forderungen nach HGB erst mit vollständiger Erbringung der
vereinbarten Leistung so entstehen sie bei Anwendung der IAS-Richtlinien bereits nach Vertragsab-
schluss entsprechend ihrer Fertigstellung. Dies nennt man Percentage-of-Completion-Method. Lang-
fristige Liefer- und Fertigungsaufträge, die nach dieser Methode entsprechend des Grades ihrer Fertig-

                                                
24 KPMG 2002, Commerzbank Seminarunterlagen Forderungsmanagement,
25 Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 124-125  und  KPMG 2002, Commerzbank Seminarunterlagen Forderungsmanagement
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stellung hätten bilanziert werden müssen, bestanden bei SGL Carbon am Bilanzstichtag jedoch nicht.
Änderungen in der Höhe dieser Bilanzposition können somit nicht auf diesen Unterschied in der Bi-
lanzierungsmethode zurückgeführt werden.

Ein weiterer wichtiger Unterschied, liegt in der Bewertung der Fremdwährungsforderung. Unreali-
sierte Kursgewinne wurden nach IAS erfolgswirksam vereinnahmt.  Dies ist nach HGB  nicht zulässig,
da bei der Bewertung des Umlaufvermögens das strenge Niederstwertprinzip zu Anwendung kommt.
Um die genauen Auswirkungen der erfolgswirksamen Vereinnahmung nichtrealisierter Kursgewinne
bei SGL Carbon abzuschätzen, hätten wir jedoch nähere Informationen zur Höhe und Art der Fremd-
währungsforderungen benötigt.  Da uns diese Angaben leider nicht vorlagen, können wir nicht fest-
stellen in welchem Umfang die Veränderung des Forderungsbestandes in Höhe von 4,9 Mio. € durch
diese Tatsache begründet ist. Unklar bleibt, ob oder in wie weit eventuell andere Faktoren hierbei eine
Rolle spie lten.

4.2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

HGB US-GAAP IAS

Ansatz Die Zugangsbewertung er-
folgt stets zu Anschaf-
fungskosten (inklusive
Transaktionskosten)

Die Zugangsbewertung
erfolgt stets zu Anschaf-
fungskosten (inklusive
Transaktionskosten)

Die Zugangsbewertung er-
folgt stets zu Anschaf-
fungskosten (inklusive
Transaktionskosten)

Bewertung Vorsichtsprinzip

Strenges Niederstwertprin-
zip

Beibehaltungswahlrecht o-
der Aufwertungsrecht

Fair Presentation

Aufwertungspflicht

Fair Presentation

Aufwertungspflicht

SGL Carbon besaß zum Untersuchungszeitpunkt keine Wertpapiere die unter diese Bilanzposition zur
erfassen gewesen wären.

4.2.4. Liquide Mittel

HGB US-GAAP IAS

Ansatz Kasse

Bankguthaben

Schecks

Saldierung gemäß §387
BGB

Kasse

Bankguthaben

Schecks

WP bis 3 Monate (no
Shares in companies)

Kasse

Bankguthaben

Schecks

WP bis 3 Monate (no
shares in companies)

Bilanzierungspraxis der SGL Carbon AG

Mio. € HGB US-GAAP IAS

9,6 9,6 9,8

Grundsätzlich bestehen bei der Zuordnung zu den „Liquiden Mitteln“ zwischen IAS und HGB einige
bedeutsame Unterschiede. Entsprechend den IAS-Richtlinien musste die SGL Carbon die Wertpapiere
mit einer Restlaufzeit von bis zu 3 Monaten den „Liquiden Mitteln“ zuordnen. Dieser Umstand führte
nach Wertberichtigungen in Höhe von 0,2 Mio. € zur Erhöhung der „Liquiden Mitteln“ um 0,6 Mio. €.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Bewertung der Wechselforderungen.  Diese werden gemäß IAS
mit dem risikofreien Zins abdiskontiert. Nach HGB wurden die Wechselforderungen zum Nennbetrag
bilanziert.  Hieraus ergibt sich demnach eine Verringerung der Bilanzposition „Liquide Mittel“.  Dies
wäre eine Erklärung für die geringe Erhöhung dieser Position. Abschließend lässt sich diese Frage a-
ber nicht klären, da uns keine Angaben zum Bestand an Wechselforderungen zur Verfügung stehen.
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4.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände

HGB US-GAAP IAS

Ansatz Mittel deren Liquidität
nicht frei verfügbar ist

Mittel deren Liquidität
nicht frei verfügbar
ist/separat bei Liq. Mit-
teln ausgewiesen

Mittel deren Liquidität
nicht frei verfügbar
ist/separat bei Liq. Mitteln
ausgewiesen

Bewertung26 Bewertung erfolgt zu An-
schaffungs- oder Herste l-
lungskosten ggf. vermin-
dert um Abschreibungen
(§252 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3
HGB).

Es gelten die allgemei-
nen Ansatz- und Be-
wertungsvorschriften.

Es gelten die allgemeinen
Ansatz- und Bewertungs-
vorschriften.

Bilanzierungspraxis der SGL Carbon AG

Mio. € HGB US-GAAP IAS

60,5 63,3 89,4
In der Veränderung der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ ist ein Grossteil der Erhö-
hung des Umlaufvermögens begründet. Der starke Anstieg um 47,8% ist auf die Einbeziehung von Fi-
nanzderivaten zurück zu führen. Diese hatten einen positiven Marktwert von 24 Mio. €. Um welche
Art von Finanzinstrumenten es sich in diesem Fall handelt und wie diese unter HGB bilanziell erfasst
wurden, kann dem Geschäftsbericht nicht entnommen werden.

Des Weiteren sind in dieser Bilanzposition Erstattungsansprüche gegenüber Versicherungen und kurz-
fristige Darlehensforderungen enthalten.  Zur Erhöhung kommt es außerdem, da nach IAS im Gegen-
satz zur Bilanzierung nach HGB auf diese Darlehensforderungen keine Pauschalwertberichtigung vor-
genommen werden dürfen.

Ob diese von uns herausgearbeitet Bilanzierungsunterschiede die tatsächliche Veränderung der „Sons-
tigen Vermögensgegenstände“ in Höhe von 28,9 Mio. € vollständig wiederspiegeln, bleibt fraglich.
Auch hier fehlen uns leider genauer Informationen über die Zusammensetzung der Gesamtposition
und zum Beispiel über die Höhe der Pauschalwertberichtigungen auf kurzfristige Darlehensverbind-
lichkeiten nach HGB.

4.2.6. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

HGB US-GAAP IAS

Ansatz27 Nach §255 HGB Ausga-
ben (Einnahmen) vor dem
Abschlussstichtag auszu-
weisen, soweit sie Auf-
wand (Ertrag) für eine be-
stimmte Zeit nach diesem
Tag darstellen (transistor i-
sche Rechnungsabgren-
zungsposten).

Ferner können auf  Vorräte
entfallende Zölle und
Verbrauchssteuern (§250
Abs. 1 Satz 2 HGB) soweit

Abgrenzungsposten sind
anzusetzen, wenn die
allgemeinen Kriterien
eines Vermögenswertes
vorliegen. Abgren-
zungsposten kurzfristi-
ger Natur werden als
prepaid expenses und
die langfristiger Natur
als deferred charges be-
zeichnet.

Aufgrund des in IAS 1.25
geforderten Konzeptes der
Periodenabgrenzung sind
grundsätzlich Abgren-
zungsposten zu bilden,
damit Aufwendungen und
Ertrag periodengerecht er-
fasst werden können.
Nicht erstattungsfähige
Zölle und Verbrauchssteu-
ern sind dem Vorratsver-
mögen zuzuordnen (IAS
2.8)

                                                
26 Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 138-139
27 Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 138-139
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HGB US-GAAP IAS
diese nicht in die Anschaf-
fungs- oder Herstellungs-
kosten einbezogen wurden
und Umsatzsteuer auf er-
haltene Anzahlungen
(§250 Abs. 1 Satz 2 HGB)
abgegrenzt werden.

Bewertung28 Ein Disagio kann ausge-
wiesen werden. In diesem
Fall gilt ein planmäßiges
Abschreibungsgebot
(§§250 Abs. 3, 268 Abs. 6
HBG).

Ein Disagio ist nicht zu
aktivieren. Es ist der
niedrigere Auszahlungs-
betrag zu passivieren,
wobei eine Zuschrei-
bung der Zinskompo-
nente im Zeitablauf er-
folgt.

Ein Disagio ist nicht zu
aktivieren. Es ist der nied-
rigere Auszahlungsbetrag
zu passivieren, wobei eine
Zuschreibung der Zins-
komponente im Zeitablauf
erfolgt.

Bilanzierungspraxis der SGL Carbon AG

Mio. € HGB US-GAAP IAS

42,3 42,3 91,5
Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist bei SGL Carbon durch die Umstellung von HGB
auf IAS die größte Veränderung innerhalb des Umlaufvermögens festzustellen. Die ist zum großen
Teil auf einen Anstieg der aktiven latenten Steuern zurück zu führen.

Auf Grund der Maßgeblichkeit können in einer Bilanz nach HGB aktive latente Steuern nur in selte-
nen Fällen und nur in sehr geringem Maße entstehen.  Nachdem das Prinzip der Maßgeblichkeit, für
eine nach IAS aufgestellte Bilanz, nicht mehr gilt, können die angesetzten Buchwerte in der Handels-
bilanz beachtlich von denen in der Steuerbilanz abweichen. Dadurch können Ergebnisdifferenzen und
somit aktive latente Steuern entstehen. Im Fall von SGL Carbon ist dies in erheblichem Masse gesche-
hen. Aktive latente Steuern können ebenfalls entstehen, wenn eine Steuerersparnis aus einem zukünf-
tigen Aufwandspotential, wie zum Beispiel ein Verlustvortrag, aktiviert wird.

Im konkreten Fall bedeutet dies für SGL Carbon, dass auf Grund von zeitlichen Ergebnisunterschieden
aus Konsolidierungsmaßnahmen unter IAS latente Steuern in Höhe von 38,8 Mio. € gebildet wurden.
Diese haben hier im wesentlichen eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.

Diese 38,8 Mio. € erklären somit den Großteil der Veränderung der Bilanzposition „Aktive Rech-
nungsabgrenzungsposten“.   Die Ursachen der restlichen Veränderung in Höhe von 10,4 Mio. € waren
für uns aus dem Geschäftsbericht nicht ergründbar.

                                                
28 Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 138-139
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5. Passiva

5.1. Eigenkapital

Das EK umfasst die der Unternehmung von ihren Eigentümern ohne zeitliche Begrenzung zur Verfü-
gung gestellten Mittel, die dem Unternehmen zur Zuführung von außen oder durch Verzicht auf Ge-
winnausschüttung von innen zufließen. Bilanziell lässt es sich als Differenz zwischen Vermögen und
Verbindlichkeiten (=Reinvermögen) definieren.

HGB US-GAAP IAS

Allgemeines Eigenkapital ist die Diffe-
renz zwischen bilanzie l-
len Vermögensgegens-
tänden, Bilanzhilfen, ak-
tiven Rechnungsabgren-
zungsposten und den Bi-
lanzwerten von Rück-
stellungen, Verbindlich-
keiten, Sonderposten mit
Rücklagenanteil und pas-
siven Rechnungsabgren-
zungsposten.29

Eigenkapital oder Netto-
vermögenswerte eines
Unternehmens, der nach
Abzug aller Schulden
verbleibt.30

Eigenkapital ist der nach
Abzug aller Schulden
verbleibende Restbetrag
der Vermögenswerte des
Unternehmens.31

Angabepflichten Eigene Aktien sind unter
den Wertpapieren geson-
dert auszuweisen (Um-
laufvermögen). In Höhe
der eigenen Anteile ist
eine Rückstellung mit
Ausschüttungssperrfunk-
tion zu bilden (§ 272 Abs.
4 HGB)

Keine speziellen Vor-
schriften über Vorzugs-
aktien

Kosten in Zusammen-
hang mit der EK-
Aufnahme sind als au-
ßerordentliche Aufwen-
dungen in der GuV zu
zeigen. 32

Eigene Aktien sind offen
zum Eigenkapital abzu-
setzen.33 Sie kürzen das
Grundkapital und sind
nicht dividendenberech-
tigt.

Darüber hinaus gilt ein
Aktivierungsverbot.

Rückzahlbare Vorzugs-
aktien mit Kündigungs-
recht sind nicht als Ei-
genkapital, sondern ge-
sondert auszuweisen.34

Kosten im Zusammen-
hang mit der EK-
Aufnahme kürzen die
Kapitalrücklage auf einer
Nach-Steuerbasis.35

Für eigene Aktien sind
Angaben beim Eigenka-
pital zu machen. Sie kür-
zen das Grundkapital36

und sind nicht divideden-
berechtigt.37

Ausweis erfolgt im Um-
laufvermögen.

Rückzahlbare Vorzugs-
aktien sind, soweit sie
Verbindlichkeiten dar-
stellen, als Fremdkapital
anzusehen, d.h. außerhalb
des EK auszuweisen.38

Kosten im Zusammen-
hang mit der EK-
Aufnahme kürzen die
Kapitalrücklage auf einer
nach Steuerbasis.39

                                                
29 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 43
30 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 43
31 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 42
32 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 141
33 vgl. Coenenberg, 17., 2000, S. 220
34 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 141
35 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S: 141
36 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 141
37 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S 313
38 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 141
39 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 141
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HGB US-GAAP IAS

Ausweis Bilanzposten

(für KapGes gem. §266
Abs. 3 HGB)

Gezeichnetes Kapital

Kapitalrücklagen

Gesetzliche, satzungsmä-
ßige und andere Gewinn-
rücklagen

Rücklagen für eigene
Anteile

Gewinn-/ Verlustvortrag

Jahresüberschuss / Jah-
resfehlbetrag

Keine besonderen Vor-
schriften für die Pflicht
zur Darstellung der Ver-
änderungen des EK.

Bilanzposten

Die Gliederung des EK
hängt stark von Rechts-
form und den gesell-
schaftsrechtlichen Rege-
lungen der einzelnen
Länder ab (Unterneh-
menssitz). Grundsätzlich
gilt für Aktiengesell-
schaften (corporations
gem. Disclosure on in-
formation about capital
structure) Stockholder’s
equity capital stock, ad-
ditional paid in capital,
retained earnings40

Das eingezahlte Kapital
(Grundkapital und Kapi-
talrücklage) ist separat
vom erwirtschafteten Ka-
pital auszuweisen. Zudem
sind – soweit es einzelne
Standards erfordern – zu-
sätzliche EK-Posten zu
bilden (z.B. Fremdwäh-
rungsdifferenzen)

Eine Eigenkapitalrech-
nung (Kapitalflussrech-
nung) zählt zu den
Pflichtbestandteilen eines
US-Abschlusses.41

Bilanzposten

Gemäß der „decision use-
fulness“ ist das EK in
Abhängigkeit von
Rechtsform und Bilan-
zersteller mit einem ge-
wissen Entscheidungs-
spielraum zu unterglie-
dern. Dies entweder di-
rekt in der Bilanz oder im
Anhang.

Das eingezahlte Kapital
(Grundkapital und Kapi-
talrücklage) ist separat
vom erwirtschafteten Ka-
pital auszuweisen. Zudem
sind – soweit es einzelne
Standards erfordern – zu-
sätzliche EK-Posten zu
bilden (z.B. Fremdwäh-
rungsdifferenzen)

Die Veränderungen des
Eigenkapitals (Kapita l-
flussrechnung) sind ge-
sondert darzustellen.42

Rücklagen Bei Kapitalgesellschaften erscheint das variable EK in Form von Rücklagen (ab-
gesehen von Jahresüberschuss/-fehlbetrag und Bilanzgewinn/-verlust). Sie die-
nen dazu auftretende Verluste ausgleichen zu können, ohne dass das konstante
Nominalkapital angegriffen wird. Man unterscheidet zwischen offene Rücklagen
und stillen Reserven.
- Offene Rücklagen

- Kapitalrücklagen
- Gewinnrücklagen

- SoPoR 46

- Offene Rücklagen
- Kapitalrücklagen

(additional paid-
in capital)

- Gewinnrücklagen
(retained earn-
ings)

- accumulated
other comprehen-
sive income

- Offene Rücklagen
- Kapitalrücklagen

(capital reserves)
- Gewinnrücklagen

(revenue reserves)
- Sonstige Rückla-

gen (other reser-
ves)

                                                
40 vgl. Coenenberg, 17, 2000  S. 274
41 vgl. Coenenberg, 17, 2000  S. 287
42 vgl. Coenenberg, 17, 2000  S. 287
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HGB US-GAAP IAS

Offene Rücklagen Kapitalrücklage

Von den Eignern neben
dem Nominalkapital von
außen zugeführtes Kapi-
tal43

Kapitalrücklage

Umfasst sämtliche Zah-
lungen der Aktionäre ü-
ber Nennwert für ur-
sprünglich ausgegebenen
Aktien (entspr. HGB).44

Kapitalrücklage

Rücklagen, die niemals
Ergebnisbestandteil wa-
ren. (i.d.R. Aktienaufgel-
der)45

Gewinnrücklagen Im Unternehmen durch
Einbehaltung von Ge-
winnen gebildete Rückla-
gen46

- Gesetzliche Rücklage

- Rücklage für eigene
Anteile

- Satzungsmäßige
Rücklagen

- Andere Gewinn-
rücklagen47

Enthält alle nicht ausge-
schütteten Gewinne48

keine detaillierte Gliede-
rung

Bildung aus dem Ergeb-
nis des Geschäftsjahres49

- Retained earnings

- Statutory reserves

- legal reserves

- other revenue re-
serves50

Sonderposten mit
Rücklageanteil

Passivposten, die für
Zwecke der Steuern vom
Einkommen und vom
Ertrag zulässig sind, dür-
fen unter diesem Punkt in
der Bilanz gebildet wer-
den.

Dieser Posten kann sich
nur aufgrund des Maß-
geblichkeitsprinzips,
bzw. der umgekehrten
Maßgeblichkeit erge-
ben..51

Ein SoPoR ist nicht vor-
gesehen. Aufgrund der
strikten Trennung zwi-
schen handelsrechtlicher
und steuerlicher Rech-
nungslegung darf kein
entsprechender Posten
gebildet werden.52

Die in einer deutschen
Bilanz in SoPoR enthal-
tene Steuerbelastung ist
unter latenten Steuern
auszuweisen, da die US-
GAAP das Maßgeblich-
keitsprinzip und die um-
gekehrte Maßgeblichkeit
nicht kennen53

Ein SoPoR ist nicht vor-
gesehen. Aufgrund der
strikten Trennung zwi-
schen handelsrechtlicher
und steuerlicher Rech-
nungslegung darf kein
entsprechender Posten
gebildet werden.54

Die in einer deutschen
Bilanz in SoPoR enthal-
tene Steuerbelastung ist
unter latenten Steuern
auszuweisen, da die IAS
das Maßgeblichkeitsprin-
zip und die umgekehrte
Maßgeblichkeit nicht
kennen.55

                                                
43 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 286
44 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 288
45 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 288
46 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 292
47 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 292
48 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 299
49 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 297
50 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 297
51 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 143
52 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 143
53 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 170
54 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 142
55 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 173
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HGB US-GAAP IAS

Stille Reserven Die genaue Höhe der
stillen Reserven ist aus
der Bilanz nicht ersicht-
lich. Sie können auf der
Aktiv- und Passivseite
einer Bilanz vorkommen.

Die genaue Höhe der
stillen Reserven ist aus
der Bilanz nicht ersicht-
lich. Sie können auf der
Aktiv- und Passivseite
einer Bilanz vorkommen.

Die genaue Höhe der
stillen Reserven ist aus
der Bilanz nicht ersicht-
lich. Sie können auf der
Aktiv- und Passivseite
einer Bilanz vorkommen.

Bilanzierungspraxis der SGL Carbon AG
Zunächst stellen wir die Jahresabschlussposition Eigenkapital in den unterschiedlichen Rechnungsle-
gungsstandards dar.

Mio. € HGB US-GAAP IAS

Gezeichnetes Kapi-
tal

54,8 54,8 54,8

Kapitalrücklagen 109,5 109,5 Keine Angabe

Gewinnrücklagen 89,2 208,7

Bilanzgewinn/  Bi-
lanzverlust

28,0

- 36,0

3,3

Eigenkapital 283,6 337,0 402,9

Bei der Betrachtung der Gewinnrücklage ließen sich folgende Punkte feststellen.

Eine „gesetzliche Rücklage“ ist für einen Abschluss nach IAS zu bilden, wenn ein Unternehmen gem.
§150 AktG auch in dem Abschluss nach den HGB eine solche einzustellen hat. Dies erfolgt nach den
selben Kriterien, weshalb die gesetzliche Rücklage gem. IAS und HGB gleich hoch sein muss.56

Eine gesonderte Rücklage für eigene Anteile gemäß HGB ist in den IAS nicht zu bilden. 57 Da SGL
Carbon allerdings nur 8153 eigenen Aktien (0,04% des gezeichneten Kapitals) ausweist, hat dieser
Sachverhalt für unsere Betrachtung wenig Bedeutung.

Durch diese Punkte lassen sich die gravierenden Veränderungen der Bilanzposition um 119,5 Mio €
nicht hinreichend erklären. Vorstellbar wären unterschiedliche Bewertungsansätze im Umlaufvermö-
gen oder aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Hierzu nimmt das Unternehmen auch im Geschäfts-
bericht – in den Anmerkungen zum HGB Abschluss im Vergleich zur US Amerikanischen Rech-
nungslegung – Stellung: Unter dem Punkt “Ausweis von Rückstellungen, Rücklagen und Wertberich-
tigungen” ist erwähnt, dass “Unternehmen [werden daher] in ihren Jahresabschlüssen möglicherweise
konservative Bewertungsmethoden anwenden (werden), als sie unter anderen Umständen zugrunde le-
gen würden.“  Da in den Geschäftsberichten die Gewinnrücklagen jedoch nicht weiter aufgegliedert
sind, lassen sich hier zu keinen detaillierteren Angaben machen.

Die Veränderung des Bilanzgewinns bzw. –verlusts ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnun-
gen, auf welche hier nicht näher eingegangen werden soll.

Da es im US-GAAP keine detaillierteren Gliederungsvorschriften zum Eigenkapital gibt, ist ein di-
rekter Vergleich der einzelnen Positionen nicht möglich. Es ergibt sich allerdings ein erheblicher Un-
terschied in der Eigenkapitalsumme (142% höher als HGB). Ein möglicher Erklärungsansatz kann hier
auch die Konsolidierung sein. Da ein sich bei Kapitalkonsolidierung der Töchter ergebender Goodwill
nach HGB mit den Rücklagen verrechnet werden kann (Wahlrecht), wird das Eigenkapital gemindert.

                                                
56 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S.299
57 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S.297
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Diese Vorgehensweise ist bei IAS und US-GAAP nicht möglich, da eine Aktivierungspflicht besteht.
D.h. der Goodwill wird aktiviert und nicht vom Eigenkapital (Rücklagen) abgezogen, somit ergibt sich
rechnerisch ein höheres Eigenkapital. Siehe hierzu auch die genaueren Ausführungen zum Goodwill.

Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass sich durch die Rechnungslegungsumstellung die Eigenkapital-
position des Unternehmens wesentlich erhöht hat.

5.2. Fremdkapital

5.2.1. Rückstellungen

Definition: Ungewisse Verbindlichkeiten und / oder (drohende) Verluste, die zum Zeitpunkt der
Bilanzierung als hinreichend wahrscheinlich gelten, aber noch nicht klar quantif izierbar sind.

HGB US-GAAP IAS

Allgemeines Rückstellungen sind für
ungewisse Verbindlich-
keiten und drohende
Verluste aus schweben-
den Geschäften zu bilden
(gem. § 249)58. Auf-
wandsrückstellungen
können in gewissem Um-
fang gebildet werden59.

Pflichtrückstellungen60

- ungewisse Ver-
bindlichkeiten

- drohende Ver-
luste aus schwe-
benden Geschäf-
ten

- Gewährleistun-
gen ohne rechtli-
che Verpflich-
tung

- Abraumbeseiti-
gung die im Fol-
gejahr nachgeholt
wird

- Unterlassene In-
standhaltungen
bei Nachholung
innerhalb von 3
Monaten

Rückstellungen dürfen
nur für Verpflichtungen
gegenüber Dritten gebil-
det werden. Aufwands-
rückstellungen sind un-
zulässig.

Pflichtrückstellungen62

- ungewisse Ver-
bindlichkeiten

- drohende Ver-
luste aus schwe-
benden Geschäf-
ten

Rückstellungen dürfen
nur für Verpflichtungen
gegenüber Dritten gebil-
det werden. Aufwands-
rückstellungen sind un-
zulässig.

Pflichtrückstellungen64

- ungewisse Ver-
bindlichkeiten

- drohende Ver-
luste aus schwe-
benden Geschäf-
ten

                                                
58 vgl. Coenenberg, 17, 2000,  S.344
59 vgl. Coenenberg, 17, 2000,  S.345
60 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S.142ff.
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HGB US-GAAP IAS

Wahlrückstellungen61

- bestimmte Auf-
wendungen nach
§ 249 (2)

- unterlassene In-
standhaltungs-
kosten, die inner-
halb von 4 –12
Monaten nachge-
holt werden

Wahlrückstellungen be-
stehen nicht63

Wahlrückstellungen be-
stehen nicht65

Bewertung Vernünftige kaufmänni-
sche Beurteilung (§ 253
Abs. 1 HGB)– Vorsichts-
prinzip. Wenn annähernd
sichere Werte bestimmt
werden können sind diese
anzusetzen (Steuerrück-
stellungen).

Die Verpflichtungen
müssen wahrscheinlich
sein und vernünftig ge-
schätzt werden können.
Im Zweifel ist nur der
Mindestbetrag anzuset-
zen.66

Hohe Anforderungen an
die Bestimmbarkeit und
die Wahrscheinlichkeit
des Wertes. Es ist der
Wert anzusetzen, der die
höchste Eintrittswahr-
scheinlichkeit besitzt.67

Ausweis Bilanzposten

- Rückstellungen

Bilanzposten68

- Liabilities, es be-
steht kein geson-
derter Bilanzposten.
Accruals und Con-
tingent Liabilities
werden hier ebenso
erfasst, wenn diese
hinreichend wahr-
scheinlich sind und
vernünftig geschätzt
werden können.

Bilanzposten69

- Provisions, sind
Rückstellungen im
engeren Sinne

- Accruals, zählen
nicht zu den Rück-
stellungen im engeren
Sinne. Sie stellen eine
Untergruppe der Ver-
bindlichkeiten dar.
Sie beziehen sich auf
Verpflichtungen aus
Lieferung und Leis-
tung und unterschei-
den sich von Provisi-
ons durch den we-
sentlich höheren Grad
der Sicherheit hin-
sichtlich der Höhe
und Zeitpunkt der Er-
füllung der Ver-
pflichtung

                                                                                                                                                        
61 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S.362
62 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S.142ff.
63 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S.142ff.
64 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S.142ff.
65 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S.142ff.
66 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S.144
67 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S.144
68 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S.349
69 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S.347
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HGB US-GAAP IAS

- Contingent Liabili-
ties, entsprechen den
Eventualverbindlich-
keiten nach HGB und
werden nicht bilan-
ziert allerdings im
Anhang auszuweisen

Pensionsrückstel-
lungen

Inhalt

Passivierungspflicht für
Neuzusagen nach dem
1.1.1987 – Vorher Wahl-
recht!

Pensionsrückstellungen
entsprechen unmittelba-
ren Versorgungszusagen
in Höhe der während der
Laufzeit des Versor-
gungsvertrages entste-
henden Ansprüchen.

- Unmittelbare Versor-
gungszusagen (siehe
oben)

- Mittelbare Versor-
gungszusagen in
Form von Direktver-
sicherungen und Zu-
führungen zu Pensi-
onskassen werden
hier nicht erfasst,
sondern werden je-
weils direkt als Auf-
wand verbucht.

Passivierungspflicht

Abgesehen von unter-
schiedlichen Bezeich-
nungen entspricht IAS
dem US-GAAP

Passivierungspflicht

Aufgrund der unter-
schiedlichen Altersver-
sorgungssysteme ergeben
sich auch die Unterschie-
de in der Bilanzierung.
Im Anhang ergeben sich
wesentlich detailliertere
Erläuterungspflichten als
im HGB.

- Entsprechend den
mittelbaren Zusagen
nach HGB wird direkt
als Aufwand ver-
bucht: der größte Teil
der Altersvorsorge,
dieser wird über ex-
terne Pensionsfonds
abgewickelt

- Rückstellungen wer-
den nur gebildet,
wenn die tatsächliche
Versorgungsver-
pflichtung den
Marktwert des Pensi-
onsfonds übersteigt
oder Zahlungsrück-
stände bestehen

Bewertung I.d.R. Teilwertverfahren:

- Künftige Lohn- und
Gehaltssteigerungen
bleiben unberück-
sichtigt

Kapitalisierungszins 3% -
7% (steuerlich 6%)

Projected-unit-credit-me-
thod ( Anwartschafts-
barwertverfahren):

- Künftige Lohn- und
Gehaltssteigerungen
werden berücksich-
tigt.

Stichtagsbezogener Ka-
pitalmarktzins

Projected-unit-credit-me-
thod ( Anwartschafts-
barwertverfahren):

- Künftige Lohn- und
Gehaltssteigerungen
werden berücksich-
tigt.

Durchschnittlicher lang-
fristiger Kapitalmarktzins
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Bilanzierungspraxis der SGL Carbon AG

Mio. € HGB US-GAAP IAS

Pensionsrückstel-
lungen

177,0 181,7 192,1

Nach dem HGB Abschluss wurden Pensionsrückstellungen in Höhe von 177,0 Mio. € gebildet. Dage-
gen wurden in den US-GAAP Zahlen 181,7 Mio. € und nach IAS sogar 192,1 Mio. € ausgewiesen.
Gründe hierfür sind wahrscheinlich unterschiedliche Grundannahmen bezüglich der Diskontzinsen, da
in HGB die handelsrechtliche Range von 3 - 7% erlaubt ist, nach IAS ein durchschnittlicher Kapital-
marktzins und nach US-GAAP ein stichtagsbezogener Antizipationssatz, gewählt wird. Im Jahresab-
schluss nach HGB wurde gemäß § 6a EStG mit 6% gerechnet. Im Abschluss nach US-GAAP wurden
angabegemäß 6,25 bis 8% angesetzt. Dies würde zunächst bedeuten, dass die Pensionsrückstellungen
nach HGB höher wären als die nach US-GAAP, was nicht der Fall ist. Der Grund für die niedrigere
Bewertung nach HGB liegt hauptsächlich in der Anwendung des Teilwertverfahrens und der Tatsache,
dass zukünftige Lohn- und Gehaltssteigerungen nicht berücksichtigt werden. Dieser Punkt erhöhte den
Diskontsatz in dem Jahresabschluss nach US Amerikanischer Rechnungslegung um 2,5%.

Mio. € HGB US-GAAP IAS

Andere Rückstel-
lungen

152,8 Keine Angabe 142,8

Wie bereits im Theorieteil ausgeführt gibt es bei der Bilanzierung nach HGB neben der Bildung von
Pflichtrückstellungen auch die Möglichkeit, Aufwandsrückstellungen zu bilden.

Der erhöhte Posten „andere Rückstellungen“ nach HGB ergibt sich somit aus den etwas umfangrei-
cheren Gestaltungsmöglichkeiten. So wurden im vorliegenden Jahresabschluss 2000 noch Positionen
ausgewiesen wie „Risiken aus schwebenden Geschäften“ und „Unterlassene Instandhaltung“. Nach
US GAAP wird keine entsprechende Position ausgewiesen; vielmehr werden Rückstellungen unter
den Liabilities subsummiert. Eine Schätzung für die US GAAP Zahlen sollte den nach IAS ausgewie-
senen Zahlen entsprechen bzw. darunter liegen. Aufgrund der ähnlichen Berechnung in IAS und US
GAAP sollten die Rückstellungen aber in jedem Fall unter den Angaben nach HGB liegen.

5.2.2. Verbindlichkeiten

HGB US-GAAP IAS

Definition Verbindlichkeiten sind
definiert als Verpflich-
tungen des Unternehmens
gegenüber einem Dritten.

Liabilities sind auch hier
weitergefasst als im
HGB. (Bsp. Neben den
HGB – Verbindlichkeiten
umfassen sie auch Rück-
stellungen und RAP)

Liabilities sind definiert
als gegenwärtige Ver-
pflichtungen des Unter-
nehmens aus vergange-
nen Ereignissen, deren
Tilgung zum Abfluss von
Ressourcen führt, die ei-
nen wirtschaftlichen Nut-
zen haben (Begriff wei-
tergefasst als im HGB)

Bewertung Verbindlichkeiten sind in
aller Regel mit ihrem
Rückzahlungsbetrag
(Nominalbetrag) anzuset-

Verbindlichkeiten müs-
sen mit dem Rückzah-
lungsbetrag ausgewiesen
werden. Allerdings sind

Verbindlichkeiten müs-
sen mit dem Rückzah-
lungsbetrag ausgewiesen
werden. Wobei das IASC
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HGB US-GAAP IAS
zen, Barwertbetrachtun-
gen sind weitestgehend
nicht erlaubt.

Verbindlichkeiten (LZ ü-
ber 1 Jahr) zum Barwert
anzusetzen, diskontiert
wird mit dem Marktzins.
Es ergibt sich ggf. ein
Discount oder Premium.

keine genaueren Angaben
hierzu macht.

(Historische Kosten /
Marktwert / Barwert)

Disagio Disagio bzw. Agio kann
entweder über die Lauf-
zeit verteilt oder im Jahr
des Zugangs voll abge-
schrieben werden.

Disagio bzw. Agio sollte
über die Laufzeit unter
Ansatz der effektiven
Zinssatzmethode abge-
schrieben werden. Es
wird nach US-GAAP
nicht wie eine eigenstän-
dige Bilanzposition be-
handelt, sondern wird von
der Verbindlichkeit abge-
zogen.

Disagio ist grundsätzlich
über die Laufzeit unter
Anwendung der Effektiv-
zinsmethode zu verteilen.
Das IASC macht alle r-
dings hierzu keine genau-
en Angaben.

Fremdwährungs-
umrechnung

Kurs der Erstverbuchung
oder höherer Stichtags-
kurs

Stichtagskurs Stichtagskurs

Ausweis - Anleihen

- Verbindlichkeiten
gegenüber KIs

- Erhaltene Anzah-
lungen

- Verbindlichkeiten
aus L. u. L.

- Verbindlichkeiten
aus der Annahme
gezogener oder ei-
gener Wechsel

- Verbindlichkeiten
gegenüber verbun-
denen Unterneh-
men

- Verbindlichkeiten
gegenüber Unter-
nehmen, mit denen
Beteiligungsver-
hältnisse bestehen

- Sonstige Verbind-
lichkeiten

Verbindlichkeiten mit ei-
ner Laufzeit von bis zu
einem Jahr (Bilanzstich-
tag bis Fälligkeit) werden
gesondert ausgewiesen
(davon – Position)

- Current Liabili-
ties sind Verbind-
lichkeiten bis zu
einem Jahr ent-
sprechend den
kurzfristigen Ver-
bindlichkeiten des
HGB

- Non Current Lia-
bilities werden
noch genauer auf-
geteilt

- Current Liabili-
ties werden noch
genauer aufge-
teilt:

- Notes payable to
banks

- Notes payable to
creditors

- Current portions
of long-tern debt

- Income tax pay-
able

Darüber hinaus werden
die kurzfristigen Ver-
bindlichkeiten, die 5%
des gesamt Postens ü-
bersteigen, gesondert
ausgewiesen.

- Non Current Li-
abilities müssen
nach Gläubiger-
gruppen in der
Bilanz oder im
Anhang geglie-
dert werden. Im
Anhang sind
noch nähere An-
gaben zu machen
(Zins, Tilgungs-
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HGB US-GAAP IAS

Verbindlichkeiten mit ei-
ner Restlaufzeit > 5 Jahre
müssen im Anhang aus-
gewiesen werden.

Eventualverbindlichke i-
ten werden unter der Pas-
sivseite (unter Bilanz-
strich) oder im Anhang
ausgewiesen.

raten, Rang, Si-
cherheiten, etc.)

Bilanzierungspraxis der SGL Carbon AG

Abgesehen von dem Posten latente Steuern, haben sich bei den Verbindlichkeiten der HGB und IAS
Abschlüssen keine gravierenden Veränderungen ergeben (siehe latente Steuern).

Die detaillierten US-GAAP Zahlen liegen nicht vor, im SEC-Formular 20F finden sich nur die kumu-
lierten Total Liabilities. Die hier angegebene Summenposition lässt sich jedoch nicht zu einem direk-
ten Vergleich heranziehen, da die US-GAAP Summe auch Rückstellungsbeträge enthält, die – wie o-

Mio. € HGB US-GAAP IAS

Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditin-
stituten

309,4
Keine Angaben

309,4

Commercial Papers 50,0 Keine Angaben 50,0

Wandel- und Um-
tauschanle ihen

135,0 Keine Angaben 135,0

Andere Finanzver-
bindlichkeiten

8,0 Keine Angaben 8,0

Summe der Finanz-
verbindlichkeiten

502,4 Keine Angaben 502,4

Verbindlichkeiten
aus L. u. L.

100,0 Keine Angaben 99,8

Erhaltene Anzahlun-
gen

5,6 Keine Angaben 5,6

Verbindlichkeiten
gegenüber verb. Un-
ternehmen

10,4 Keine Angaben 10,4

Sonstige Verbind-
lichkeiten

218,0 Keine Angaben 213,0

Rechnungsabgren-
zungsposten

7,5 Keine Angaben 41,8

Davon latente Steu-
ern

Keine Angaben Keine Angaben 41,8

Übrige Verbindlic h-
keiten

341,5 Keine Angaben 370,6

Summe der Verbind-
lichkeiten

843,9 1227,0 873,0
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ben beschrieben – bei HBG und IAS unter der Position „andere Rückstellungen“ bilanziert werden.
Eine tiefgreifendere Untersuchung der Unterschiede lässt sich aufgrund fehlenden Zahlenmaterials
nicht anstellen.

5.2.3. Latente Steuern

HGB US-GAAP IAS

Konzept Timing-Differences-
Konzept, umgesetzt in
§§274, 306 HGB.

Es werden nur Bilanzie-
rungs-, Bewertungs- und
Konsolidierungsunter-
schiede zwischen Han-
dels- und Steuerbilanz
einbezogen, die sowohl
bei Entstehung als auch
Auflösung GuV-wirksam
sind.

(GuV-Orientierung)

Temporary-Differences-
Konzept

Entscheidend für die Ent-
stehung latenter Steuern
ist lediglich ein unter-
schiedlicher Wertansatz
von Vermögenswerten
(assets) oder Verbind-
lichkeiten (liabilities) in
Handels- und Steuerbi-
lanz.

(Bilanzorientierung)

Temporary-Differences-
Konzept

Entscheidend für die Ent-
stehung latenter Steuern
ist lediglich ein unter-
schiedlicher Wertansatz
von Vermögenswerten
(assets) oder Verbind-
lichkeiten (liabilities) in
Handels- und Steuerbi-
lanz.

(Bilanzorientierung)

Abgrenzungsme-
thode

Deferred-Methode Liability-Methode Liability-Methode

Timing Differe n-
zen

Ja Ja Ja

Zeitlich quasi un-
begrenzte Diffe-
renzen

Es besteht zwar ein An-
satzverbot, jedoch kön-
nen bspw. Gesetzesände-
rungen zu einer Umgrup-
pierung einzelner Diffe-
renzen als timing-, oder
permanente Differenzen
führen. Daher  hat jähr-
lich eine Überprüfung
dieser Gruppe zu erfol-
gen.

Ja Ja

Permanente Diffe-
renzen

Nein Nein Nein

Bilanzierung Aktivierungswahlrecht/
Passivierungspflicht

Grds. Aktivierungs- und
Passivierungspflicht

Grds. Aktivierungs- und
Passivierungspflicht

Währungsumrech-
nung bei Tochter-
unternehmen

Keine latenten Steuern Latente Steuern Latente Steuern

Steuerliche

Verlustvorträge

Keine aktiven latenten
Steuern, da das Vorhan-
densein eines steuerlichen
Verlustvortrags nach
§10d EStG i.V.m. §8
KStG nicht zur Aktivie-
rung einer latenten Steu-
erforderung führt. (Vor-
sichtsprinzip)

Grds. latente Steuern Grds. latente Steuern
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HGB US-GAAP IAS

In Frage kommt alle r-
dings die Auflösung der
Rückstellungen für passi-
ve latente Steuern, da der
vorweggenommene pas-
sive latente Steuerauf-
wand keiner zukünftigen
Steuerbelastung mehr ge-
genüber steht (§ 274 Abs.
1 Satz 2 HGB).

Ausweis Bilanz Saldiert, in einer Aktiv-
oder Passivposition.

Grds. unsaldiert (ggf. als
langfristig, sofern ein
Einteilung nach Fristig-
keit vorgenommen wird).

Grds. unsaldiert (Unter-
scheidung zw. current
und non-current).

Ausweis GUV Zusammenfassung tat-
sächlicher Steueraufwen-
dungen und Steuererträ-
gen mit latenten Steuer-
aufwendungen und Steu-
ererträgen zu einer Posi-
tion.

Ein Verstoß gegen § 246
Abs. 2 HGB kann hier
nach herrschender Mei-
nung verneint werden, da
die Entstehung latenter
und effektiver Steuern in
das Geschäftsjahr fällt, ü-
ber das berichtet wird.

In der GuV hat kein ge-
trennter Ausweis latenter
Steuern zu erfolgen.

In der GuV hat kein ge-
trennter Ausweis latenter
Steuern zu erfolgen.

Anhang Nur rudimentäre An-
hangspflichten. Spezielle
Anhangsangaben beste-
hen nach §§284-286, 313
und 314 HGB nicht.

Detaillierte und umfas-
sende Anhangangaben.

Detaillierte und umfas-
sende Anhangangaben.

Bilanzierungspraxis der SGL Carbon AG

Aufgrund dem in Deutschland gültigen Maßgeblichkeitsprinzips sollten Handelsbilanz und Steuerbi-
lanz grundsätzlich gleich sein. Latente Steuern resultieren entsprechend nur aus den Positionen, bei
denen es zu einem zeitlich begrenzten Missmatch von Handels- und Steuerbilanz kommt. In IAS und
US-GAAP hingegen besteht keine Bindung von Handelsbilanz an Steuerbilanz im Sinne des Maßgeb-
lichkeitsprinzips. Latente Steuern fallen somit durch unterschiedliche Bewertungen eines jeden Ver-
mögensgegenstandes in Handels- und Steuerbilanz an.

Bei SGL Carbon ergeben sich Differenzen hauptsächlich aus unterschiedlichen Bewertungsmethoden
des Umlaufvermögens.70 Des Weiteren können sich Veränderungen auch aus den unterschiedlichen
Ansätzen der Rechnungslegungsnormen (Timing Differences vs. Temporary Differences) ergeben,
wobei die in IAS bzw. US-GAAP entstandenen Differenzen tendenziell höher sind, da diese nach De-

                                                
70 vgl. Geschäftsbericht SGL Carbon AG, 2000
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finition breiter gefasst werden. Ebenfalls erhöhend können sich bei IAS und US-GAAP die quasi tem-
porären Differenzen auswirken.

5.2.4. Konsolidierung

HGB US-GAAP IAS

Abgrenzung des
Konsolidierungs-
kreises

Konzept der einheitlichen
Leitung oder Control-
Konzept

Control-Konzept Control-Konzept

Konsolidierungs-
wahlrechte

Wahlrechte im Fall:

- einer erheblichen und
dauernden Beschrän-
kung der Rechte des
Mutterunternehmens

- bei verhältnismäßig
hoher Kosten- und
Zeitintensität der
Datenbeschaffung

- bei Weiterveräuße-
rungsabsichten

- untergeordneter Be-
deutung

Keine ausdrücklichen
Wahlrechte

Keine ausdrücklichen
Wahlrechte

Konsolidierungs-
verbote

Einbeziehungsverbot bei
stark abweichenden Tä-
tigkeiten (§295 HGB
nicht mehr zeitgemäß, da
von einem weitgehend
homogenen Geschäftsfeld
ausgegangen wurde)

Einbeziehungsverbot bei:

- beim Vorliegen
schwerer und dauer-
hafter Beschränkun-
gen der Operationen
des Tochterunterneh-
mens, die den Transfer
finanzieller Mittel zur
Muttergesellschaft
wesentlich erschweren

- Weiterveräußerungs-
absicht

Einbeziehungsverbot bei:

- fehlender Beherr-
schungsmöglichkeit

- Weiterveräußerungs-
absichten

Vollkonsolidierung Purchase-Methode
(Buchwert- oder Neube-
wertungsmethode)

Purchase-Methode
(Buchwertmethode als
Benchmark Treatment,
Neubewertungsmethode
als Allowed Alternative
Treatment)

Purchase-Methode
(Buchwert- oder Neube-
wertungsmethode)

Goodwill Wertverhältnisse zum
Erwerbs- oder zum
Stichtag der erstmaligen
Einbeziehung des Toch-
terunternehmens in den
Konzernabschluss

Bei Erfüllung gewisser
wenig restriktiver Vor-
aussetzungen Pflicht zur

Wertverhältnisse zum
Erwerbszeitpunkt

Bei Erfüllung gewisser
restriktiver Vorausset-
zungen Pflicht zur An-
wendung der Pooling of
Interest Methode

Der Geschäfts- oder Fir-
menwert ist zu aktivieren

Wertverhältnisse zum
Erwerbszeitpunkt

Bei Erfüllung gewisser
restriktiver Vorausset-
zungen Pflicht zur An-
wendung der Pooling of
Interest Methode

Der Geschäfts- oder Fir-
menwert ist zu aktivieren
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Anwendung der Pooling
of Interest Methode

Abschreibungen Der Geschäfts- oder Fir-
menwert darf aktiviert o-
der offen mit den Rück-
lagen verrechnet werden.

Über die ersten 4 Jahre
oder gem. der planmäßi-
gen Nutzungsdauer

Alt: Linear über 5 max.
über 20 Jahre ggf. Son-
derabschreibung

Seit 29. Juni 2001: FAS
141 und FAS 142: Keine
planmäßigen Abschrei-
bungen mehr! Statt des-
sen jährliche Überprü-
fung des Firmenwertes
auf Wertminderung (Im-
pairment Test) und gege-
benenfalls außerplanmä-
ßige Abschreibung.

Höchstens 40 Jahre

Negativer Unter-
schiedsbetrag

Passivierungspflicht,
Auslösung nur nach best.
Voraussetzungen. Ver-
rechnung mit einem best.
Geschäfts- oder Firmen-
wert aus der Konsolidie-
rung eines anderen Un-
ternehmens ist ebenfalls
zulässig

Proportionale Reduzie-
rung der erworbenen
nicht monetären Aktiva
ein evtl. verbleibender
Restbetrag ist über 5 bis
20 Jahre abzuschreiben

Proportionale Reduzie-
rung des Anlagevermö-
gens ohne marktgängige
Wertpapiere ein evtl.
verbleibender Restbetrag
ist über max. 40 Jahre ab-
zuschreiben

Gemeinschaftsun-
ternehmen

Wahlrecht zwischen an-
teiliger Konsolidierung
und Equity-Methode

Anteilmäßige Konsolidie-
rung

Equity-Methode

Assoziierte Unter-
nehmen

Equity-Methode Equity-Methode Equity Methode

Währungsumrech-
nung

Keine Vorschriften Methode der funktionalen
Währungsumrechnung

Methode der funktionalen
Währungsumrechnung

Bilanzierungspraxis der SGL Carbon AG

Zum wesentlichen Konsolidierungskreis der SGL Carbon AG gehören 28 Gesellschaften.71 Über Kon-
solidierungsverbote oder die Nutzung von Wahlrechten bei der Konsolidierung nach HGB werden
keine expliziten Angaben gemacht.

Die aufgeführten Unternehmen wurden vollkonsolidiert, wobei die Bewertung nach HGB und US-
GAAP gleichermaßen jeweils zum Buchwert bei Akquisition bzw. erster Aufnahme in den Konsoli-
dierungskreis erfolgt („Purchase Method“ bzw. „Book Value Method“).72

Die sich dabei ergebenden Bewertungsunterschiede (Goodwill) finden sich in den genaueren Ausfüh-
rungen im nächsten Teil.

                                                
71 vgl. Geschäftsbericht SGL Carbon AG, 2000
72 vgl. Geschäftsbericht SGL Carbon sowie Form 20F, 2000
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6. Außerbilanzielle Geschäfte

6.1. Leasing

HGB US-GAAP IAS

Definition73,74 Eine Leasingvereinbarung stellt zivilrechtlich betrachtet einen atypischen Mie t-
vertrag dar, wobei ein Wirtschaftsgut gegen eine periodisch oder einmalige Lea-
singrate genutzt werden kann

Da die handelsrechtlichen
Vorschriften keine prak-
tikablen Regelungen zum
Umgang mit Leasingver-
trägen vorgeben, wird in
der Rechnungslegungs-
praxis mit den steuerli-
chen Leasingerlassen ge-
arbeitet.

Die deutsche Rech-
nungslegung unterschei-
det zusätzlich zu den O-
perating und Finanzie-
rungsleasing zwischen
Teil- und Vollamortisati-
onsverträge.

Vollamortisation:
in der Grundmietzeit
müssen mindestens die
AHK, sowie sonstige Ne-
benkosten durch Raten-
zahlungen gedeckt wer-
den

Teilamortisation:
Leasingraten decken die
AHK innerhalb der
Grundmietzeit nur teil-
weise

Die IAS und US-GAAP enthalten eine Vielzahl von
Regelungen für die Bilanzierung von Leasingverträ-
ge. Die IAS regelt im Statement 17 und die US-
GAAP in den Statements 13, 28 und 98 die Leasing-
bilanzierung.

In der internationalen Praxis orientiert sich die Zu-
rechnung stärker am Chancen-Risiko-Profil des Ver-
trages. Die rechtliche Form spielt nur eine unterge-
ordnete Rollen (IAS 17.01 „substance over form“).
Die Vertragspartei, für die sich der Hauptteil der
Chance und Risiken aus dem Vertrag ergibt, hat das
wirtschaftliche Eigentum am Vermögensstand und
hat ihn demzufolge auch zu bilanzieren.

Beim Capital (US-GAAP) oder Financial Leasing
(IAS) weicht das wirtschaftliche Eigentum vom
rechtlichem ab à der Leasingnehmer hat den Ver-
mögensgegenstand zu aktivieren.

Beim Operating Leasing verbleibt das wirtschaftliche
Eigentum beim Leasinggeber, bei dem die Bilanzie-
rung zu erfolgen hat.

Zurechnung zum
Leasinggeber oder
Leasingne hmer75,76

In den folgenden Fällen
wird Finanzierungslea-
sing unterstellt und damit
der Ausweise beim Lea-
singgeber zwingend,
wenn eines der Kriterien
in Abhängigkeit vom
Vertragstyp erfüllt ist:

Vollamortisation

Die Feststellung der wirt-
schaftlichen Zuordnung
erfolgt entsprechend der
nachfolgenden Tests:
(FAS 13.7)

1. Transfer of Ow-
nership

Geht das rechtliche
Eigentum am Lea-
singobjekt am Ende
der Laufzeit auf den
Leasingnehmer über?

Zuordnung erfolgt gemäß
IAS 17.13 und 17.27 ent-
sprechend eines 5-
stufigen Tests:

1. Transfer of Ow-
nership

Geht das rechtliche
Eigentum am Lea-
singobjekt am Ende
der Laufzeit auf den
Leasingnehmer über?

                                                
73 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 90ff
74 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 198
75 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 92f
76 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 198ff



Rechnungslegung im Umbruch

Seite 46 von 76

HGB US-GAAP IAS

- Grundmietzeit beträgt
zwischen 40% und
90% der gewöhnli-
chen Nutzungsdauer
und es besteht eine
günstige Mietverlän-
gerungs- oder Kauf-
option

- Grundmietzeit beträgt
unter 40% und über
90% der gewöhnli-
chen Nutzungsdauer
und es besteht keine
günstige Option ent-
hält

- Spezialleasing

- Verträge über Grund
und Boden, nur wenn
das verbundene Ge-
bäude der Zurech-
nung unterliegt

Teilamortisation

- übersteigende Mehr-
erlös (gegenüber
Vollamortisation) zu
mindestens 75% dem
Leasingnehmer zu
zurechnen ist

- günstige Option für
Mietverlängerung o-
der Kauf enthält

2. Bargain Purchase
Option

Einräumung einer
günstigen Kaufopti-
on?

3. Economic Life
Vertragslaufzeit =
75% der Restnut-
zungsdauer?

Beginn des Leasing-
vertrages innerhalb
der letzten 25% der
Nutzungsdauer è
Operating Leasing

4. Recovery of Invest-
ment
Barwert der Min-
destleasingzahlungen
= 90% des Markt-
wertes?

Liegt ein Merkmal vor,
so handelt es sich um ein
Financial Leasing.

Ist trotz der Erfüllung
mindestens eines der
Kriterien 1. – 4. die Si-
cherheit der Zahlungen
nicht gewährleistet, so
wird der Vertrag trotz-
dem als Operating Lea-
sing eingestuft.

2. Bargain Purchase
Option

Einräumung einer
günstigen Kaufopti-
on?

3. Economic Life
Vertragslaufzeit um-
fasst überwiegenden
Teil der Restnut-
zungsdauer?

Ausnahme:

Beginn des Leasing-
vertrages innerhalb
der letzten 25% der
Nutzungsdauer è
Operating Leasing

4. Recovery of Invest-
ment

Barwert der Min-
destleasingzahlungen
entspricht mindestens
dem Marktwert?

5. Specified Construc-
tion

Wurde das Wirt-
schaftsgut  individu-
ell für den Leasing-
nehmer angefertigt?

Liegt ein Merkmal vor,
so handelt es sich um ein
Finanzierungsleasing

Bilanzieller Aus-
weis des Finanzie-
rungsleasings77,78

Wird dem Leasingnehmer
das Wirtschaftsgut zuge-
ordnet, so hat er es im
Anlagevermögen aus Ab-
schreibungen entspre-
chend der einschlägigen
Regelungen des HGB zu
bilden (§ 253 HGB).

Als auszuweisende An-
schaffungs- und Herste l-
lungskosten gelten der
Barwert der zu zahlenden
Nettoleasingraten. Nie-
derstwerttest ist durchzu-
führen.

Nach Zurechnung des
wirtschaftlichen Eigen-
tums zu Leasingnehmer
hat dieser einen Vermög-
engenstand in Höhe der
abgezinsten Leasingraten
in seinem Anlagevermö-
gen auszuweisen (Nie-
derstwerttest mit Markt-
wert) (FAS 13.10). Der
Vermögensgegenstand ist
auch hier wie ein Wirt-
schaftsgut zu behandeln,
dass sich im Eigentum
des Leasingnehmers be-

Der Ausweis des Vermö-
gensgegenstandes wird
ähnlich einem direkt er-
worbenen Wirtschaftsgut
ausgewiesen. Als Betrag
kommt nach IAS 17.12
entweder der Marktwert
oder der Barwert der Lea-
singraten in Frage (Nie-
derstwert).

Neben dem Vermögens-
gegenstand ist eine Ver-
bindlichkeit in gleicher
Höhe auszuweisen.

                                                
77 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 94ff.
78 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 200ff.
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Als Finanzierung hat der
Leasingnehmer eine Ver-
bindlichkeit in gleicher
Höhe zu passivieren.

Der Leasinggeber bilan-
ziert eine Forderung e-
benfalls in Höhe der ab-
gezinsten Nettoleasing-
raten.

findet.

Entsprechend FAS 13.10
hat der Leasingnehmer
zusätzlich eine Verbind-
lichkeit in gleicher Höhe
zu passivieren.

Bevor eine Bilanzierung
beim Leasinggeber voll-
zogen werden kann, ist
nach FAS 13.17 eine
Untersuchung nach den
Kriterien sales-type, di-
rect-financing und leve-
raged Leasing durchzu-
führen.

Der Ausweis der bilan-
ziellen Forderung erfolgt
beim sales-type und di-
rect financing Leasing
brutto und beim levera-
ged Leasing netto, ab-
züglich des unkündbaren
Kredites.

Das Leasingobjekt ist im
weiteren entsprechend
den IAS 4 und 16 zu be-
handeln, was eine Be-
handlung analog den üb-
rigen Sachanlagen des
Leasinggebers entspricht
(IAS 17.19).

Der Leasinggeber bilan-
ziert nur eine Forderung
in Höhe des Barwertes
der Mindestleasingzah-
lungen und dem Restwert
gegen den Leasingneh-
mer in seiner Bilanz (IAS
17.28).

Bilanzieller Aus-
weis des Operating
Leasings79,80

Der Leasingnehmer weist
in diesem Fall den Ver-
mögensgegenstand  nicht
in seiner Bilanz aus.

In der GuV jedoch wer-
den die Leasingraten als
„sonstiger betrieblicher
Aufwand“ ergebniswirk-
sam verbucht.

Der Leasinggeber weist
das Wirtschaftsgut und
eine entsprechende Ver-
bindlichkeit in seiner Bi-
lanz gemäß den einschlä-
gigen Vorschriften des §
253 HGB aus

Die Leasingzahlungen
werden üblicherweise li-
near als Aufwand über
die Laufzeit der Leasing-
vereinbarung verbucht.

Entsprechend FAS 13.19
hat der Leasinggeber den
Leasinggegenstand in
seinem Vermögen aus-
zuweisen und eine Ver-
bindlichkeits-Position  zu
passivieren.

Über die betriebliche
Nutzungsdauer ist nun
das Wirtschaftsgut abzu-
schreiben. Vertrag-
sabschlußkosten sind ab-
zugrenzen.

Der Leasingnehmer weist
keinen Vermögensge-
genstand oder Verbind-
lichkeit aus dieser Trans-
aktion aus.

Vielmehr verbucht er die
Leasingraten als Auf-
wand in seiner GuV.

Der Leasinggeber weist
den Gegenstand entspre-
chend seiner Eigenarten
nach IAS 4 und 16 ent-
weder als Sachanlage-
vermögen oder Umlauf-
vermögen aus.

                                                
79 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 96ff.
80 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 201ff.
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Sale-and-
Leaseback81

Zwischen dem einerseits
abgeschlossenen Kauf-
vertrag und dem Miet-
vertrag besteht ein enger
Zusammenhang.

Trotz dieser komplexeren
Struktur wird auch dieser
Vertrag entsprechend der
bereits oberhalb angege-
benen Kriterien beurteilt
und behandelt.

Eine Erfolgsrealisierung
erfolgt nur bei Operating
Leasing-Verträgen.

Die Regelungen der US-
GAAP entsprechen im
wesentlichen den Vor-
schriften der IAS und
werden hier nicht näher
erläutert.

Aufgrund der Wichtigkeit
von Immobilien-Leasings
sind diese Geschäfte in
separaten Vorschriften
niedergelegt (FAS 13, 28
und 98).

Trotz der getrennt zu be-
trachtenden rechtlichen
Verträge ist gemäß IAS
17.49 der Vertrag zu
klassifizieren und an-
schließend zu verbuchen.

Bei Financial Leasings ist
der Erfolg abzugrenzen,
bei Operating Leasings
ist eine sofortige GuV-
wirksame Verbuchung
möglich (IAS 17.52 und
17.54).

Bilanzierungspraxis der SGL Carbon AG

Mio. € HGB US-GAAP IAS

Leasingverpflich-
tungen

15,7 15,7 15,7

Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverhältnissen für Grundstücke und Gebäude, EDV-Equipment,
Kraftfahrzeuge und sonstiges Sachanlagen werden nach allen drei Rechnungslegungssystemen in Hö-
he von EUR 15,7 Mio. ausgewiesen. Aufgrund fehlender Informationen im Jahresabschluss der SGL
Carbon AG ist eine Aufspaltung in Operating und Financial Leasing nicht möglich.

Da sich die Leasingverbindlichkeiten der Jahre 2000 und 2001 nicht wesentlich unterscheiden, kann
darauf geschlossen werden, dass auch die Größenordnung für Operating und Financial Leasing in etwa
identisch ist. Aufgrund dieser Prämissen kann festgehalten werden, dass die SGL Carbon AG im Jahr
2000 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (Barwert nach IAS) in Höhe von ca. EUR 2,5 Mio.
auszuweisen hatte.

Da bei einem Financial Leasing, wie im vorstehenden Abschnitt theoretisch dargestellt, das wirt-
schaftliche Eigentum auf den Leasingnehmer übergeht, hat dieser den Betrag von ca. EUR 2,5 Mio.
sowohl im Sachanlagevermögen als entsprechendes Wirtschaftsgut, als auch als Verbindlichkeit mit
einer entsprechenden Fristigkeit und Höhe (Vergleiche: Bilanzierung  von Financial Leasing beim
Leasingnehmer) in der Bilanz auszuweisen.

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens (HGB 2000: € 499,9 Mio.; IAS 2000: € 534,4 Mio.) kann
einerseits, wie im Abschnitt 1.1.3 Sachanlagevermögen geschehen, über die Veränderung der Ab-
schreibungsmethode von degressiv auf linear erklärt werden. Andererseits sollten aber auch die Ver-
änderungen durch veränderte wirtschaftliche Zurechnung und damit Ausweise in die Beurteilung ein-
bezogen werden. So ist das Sachanlagevermögen um ca. EUR 2,5 Mio. höher ausgewiesen, da Wirt-
schaftsgüter dem Leasingnehmer, also SGL Carbon, zu zurechnen sind.

Die Finanzschulden der Gesellschaft sind zwischen HGB und IAS auf unverändertem Niveau von €
502,4 Mio. geblieben, so dass eine abschließende Erklärung über den Einfluss des Financial Leasings
zur Verlängerung der Bilanz nicht möglich ist.

Aufgrund unzureichender Informationen ist auch für die Darstellung nach US-GAAP keine detaillierte
und abschließende Aussage möglich.

                                                
81 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 96ff.
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Abschließend kann vermutet werden, dass die Unterschiede bei der Umstellung von HGB auf IAS nur
einen geringeren Einfluss auf das Unternehmen hatten, da SGL Carbon schon seit mehreren Jahre eine
Überleitungsrechnung nach US-GAAP zu erstellen hatte (Börsennotiz an der New York Stock Ex-
change). Durch diese Überleitungsrechnung bedingt, gestaltete SGL Carbon bereits im Vorfeld der
Umstellung auf IAS die Leasing-Vereinbarungen entsprechend und vermied somit eine umstellungs-
bedingte Veränderung in der Bilanz.
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7. Gewinn- und Verlustrechnung

7.1. Allgemeines

Im Gegensatz zur Bilanz, bei der es sich um eine Bestandsrechnung als Zeitpunktsrechnung zum je-
weiligem Stichtag handelt, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung die kumulierten Größen eines
Zeitraumes, der gesamten Abschlussperiode, abgebildet.82

Auf die Grundlagen der Gewinn- und Verlustrechnung möchten wir an dieser Stelle nicht eingehen, da
die Unterschiede, und das ist Thema der Ausarbeitung, zum wesentlichen Teil aus unterschiedlichen
Bewertungsmethoden der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und des Eigenkapital herrühren,
die bereits beim entsprechenden Bilanzposten herausgearbeitet wurden. Änderungen, die einen nicht
untergeordneten Einfluss auf die GuV haben können und noch nicht aus den vorgenannten Erläuterun-
gen hervorgehen, werden hier dennoch dargestellt. Darüber hinaus werden wir an dieser Stelle nicht
auf Gestaltungsformen, wie. z.B. Umsatzkosten- oder Gesamtkostenverfahren, eingehen, da diese als
bekannt vorausgesetzt werden

7.2. Abgrenzung

HGB US-GAAP IAS

Definition83,84 Die Gewinn- und Verlustrechnung stellt in alle drei Standards eine Aufwands-
und Ertragsrechnung dar, die die gesamte Wertentstehung und –verzehr im Un-
ternehmen abbilden soll.

Nach § 275 Abs.1 HGB
ist die GuV nach dem
Gesamtkosten- oder dem
Umsatzkostenverfahren
entsprechend der vorge-
gebenen Gliederungsvor-
schriften (Gesamtkosten-
verfahren: § 275 Abs. 2
HGB; Umsatzkostenver-
fahren; § 275 Abs. 3
HGB) zu gliedern.

Hier sind ähnlich den IAS
keine formalisierten
Gliederungsvorschriften
vorhanden. Nach rule 5-
03 ist für börsennotierte
Unternehmen eine, nach
den Funktionsbereichen
gegliederte, Aufteilung
vergleichbar mit den, aus
dem HGB bekannten,
Umsatzkostenverfahren
anzuwenden (APB 30).

In den IAS sind keine fi-
xierten Regelungen für
die Gliederung der GuV
enthalten, vielmehr wird
hier von einer Mindest-
gliederungsanforderung
(IAS 1.75) ausgegangen.
Nach den IAS ist sowohl
das Gesamtkosten als
auch das Umsatzkosten-
verfahren zulässig (IAS
8.18, 1.75).

Umsatzerlöse85 Umsatzerlöse resultieren
aus dem Verkauf, Ver-
mietung oder Verpach-
tung von Erzeugnissen
(Waren, Dienstleistun-
gen) der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit nach
Abzug der Erlösschmäle-
rungen und Umsatzsteuer
(§277 Abs. 1 HGB) à
Nettoausweis.

Umsatzerlöse resultieren
aus dem Verkauf, Ver-
mietung oder Verpach-
tung von Erzeugnissen
(Waren, Dienstleistun-
gen) der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit. Hinzu
kommen weitere Erträge,
die dem gewöhnlichen
Geschäft zu zuordnen
sind, aber nicht als net
sales einzustufen sind.

Als Umsatz definieren
die IAS den Zufluss des
Nutzens im Rahmen der
gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit, der zur
Erhöhung des Reinver-
mögens beiträgt. Dieser
Umsatzbegriff ist weiter
gefasst, als der des HGB.

                                                
82 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 419
83 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 419 ff.
84 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 232 f.
85 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 232 f.
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Umsatzrealisie-
rung86

Regelungen zur Umsatz-
realisierung sind im HGB
nicht explizit geregelt.

Das Vorsichtsprinzip
verbieten aber den Um-
satzausweis so lang die
Leistung noch nicht er-
bracht und abgerechnet
wurde.

Neben den tatsächlichen
Erträgen sind auch wahr-
scheinlich realisierbare
Umsätze nach dem Prin-
zip der Teilgewinnreali-
sierung zu berücksichti-
gen. Jedoch ist in jüngster
Vergangenheit für bör-
sennotierte Unternehmen
die Teilgewinnrealisie-
rung durch die SEC ein-
geschränkt wurden, so
dass eine Annäherung an
die Regelungen des HGB
wahrzunehmen ist.

In den IAS gelten neben
den tatsächlich realisie r-
ten Umsätzen auch hin-
reichend wahrscheinlich
realisierbare Erträge als
Umsatz.

Bei langfristigen Ferti-
gungsaufträgen kommt
hier das Prinzip „percen-
tage-of-completion“ zur
Anwendung, dass auch
Teilgewinnrealisierungen
zulässt.

Materialaufwand87 Es besteht keine genau
festgelegte Vorgehens-
weise, die Regelungen für
einzubeziehende Kosten
vorschreibt.

Nach dem Kongruenz-
prinzip sollen hier alle
Aufwendungen erfasst
werden, die zur Erzielung
des Umsatzes notwendig
sind, also auch Materia l-
verbräuche des Verwal-
tungs- und Vertriebsbe-
reiches.

In den Materialverbrauch
muss sowohl der men-
genmäßige, als auch der
wertmäßige Materia l-
verbrauch Einfluss neh-
men.

Es besteht keine Rege-
lung, da das Gesamtkos-
tenverfahren nicht zuläs-
sig ist.

Die Buchwerte der reali-
sierten Verkäufe werden
als Materialaufwand er-
fasst. Zusätzlich fließen
Anpassungen an den
Nettoveräußerungserlös
und Änderungen aus der
Vorratsbewertung in die-
se Position ein (IAS
2.31).

Bewertungsunterschiede
werden je nach zeitlicher
Zuordnung des Auftre-
tens verbucht. Auch bei
großen Unterschiedsbe-
trägen findet der Ausweis
(im Gegensatz zum
HGB) hier statt.

                                                
86 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 442 ff.
87 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 448 ff.
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Herstellungs-
kosten88

Variante I:

Der Umfang der ausge-
wiesenen Aufwendungen
richtet sich nach der Her-
stellungskostendefinition
(§ 255 Abs. 2 HGB) des
Unternehmens für die
bilanzielle Bilanzbewer-
tung.

Es besteht also ähnlich
der Bewertung im Um-
laufvermögen ein erheb-
liches Wahlrecht.

Variante II:
Dieses Verfahren richtet
sich nicht an der Her-
stellungskostendefinition
des Unternehmens für das
Umlaufvermögen aus,
sonder n vielmehr an der
Vollkostenkalkulation. Es
sind nach herrschender
Meinung sowohl Einzel-
als auch Gemeinkosten
einzubeziehen.

Sie umfassen alle pro-
duktionsspezifischen
Herstellungskosten auf
Vollkostenbasis. Diese
Vollkosten enthalten zu-
sätzlich die Finanzie-
rungskosten der qualify-
ing Assets.

Es besteht somit kein
Wahlrecht bezüglich der
einzubeziehenden Kos-
ten.

Die Herstellungskosten
enthalten entsprechend
IAS 2.10 ff. die produkti-
onsspezifischen Voll-
kosten, die den aktivie-
rungsfähigen Herstel-
lungskosten entsprechen.

Aufwendungen, die kei-
nen direkten Bezug zum
Produktionsprozess ha-
ben, fallen nicht in diese
Position.

Bei Finanzierungskosten
für qualifying Assets be-
steht besteht ein Wahl-
recht.

Außerordentliche
Posten89,90

Sind Erträge und Auf-
wendungen außerhalb der
gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit angefal-
len, so gelten diese als
außerordentlich (§ 277
Abs. 4 S. 1 HGB).

Weiterhin zählen auch
Erträge und Aufwendun-
gen in diese Position,
wenn sie einer anderen
Periode zu zurechnen
sind (§ 277 Abs. 4 S. 3
HGB).

Außerordentliche Posit i-
onen sind zu erläutern,
sofern sie nicht von un-
wesentlicher Bedeutung
sind (§ 277 Abs. 4 S. 1
HGB).

Auch die US-GAAP de-
finieren außerordentliche
Erfolge strenger als im
HGB und bewerten un-
gewöhnliche und nicht o-
der nur selten wiederkeh-
rende Tatsachen als au-
ßerordentlich (APB
30.20).

Die Art und Höhe dieses
Postens sind entweder in
der GuV oder als Notiz
im Anhang näher zu er-
läutern (APB 30.11)

Die Definition der Au-
ßerordentlichkeit ist in
den IAS strenger gefasst
als im HGB, da es sich e-
benfalls um Erfolg klar
außerhalb der gewöhnli-
chen Geschäftstätigkeit
handelt. Von diesem
Vorgang ist anzunehmen,
dass er sich nicht oder
nur wenige Male wieder-
holt. (IAS 8.6)

Jeder außerordentliche
Posten ist näher zu er-
läutern (IAS 8.11 und
8.12).

                                                
88 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 469 ff.
89 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 484 f.
90 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 435 f.



Rechnungslegung im Umbruch

Seite 53 von 76

HGB US-GAAP IAS

Discontinued
Operations91,92

Diese Position stellt eine
Besonderheit der interna-
tionalen Standards dar
und ist demzufolge im
HGB nicht geregelt.

Dieser Begriff ist eng mit
der Segmentberichter-
stattung verbunden und
zieht somit einen ge-
trennten Ausweis nach
sich (APB30.13). Als
discountinued operations
werden Bereiche ausge-
wiesen, die verkauft, ein-
gestellt oder ausgeglie-
dert werden sollen. Diese
werden als außerordent-
lich betrachtet und ent-
sprechend in der GuV
verarbeitet (APB30.8)

Dieser getrennte Ausweis
ist nur möglich, wenn der
abgehende Bereich hin-
reichend getrennt von an-
deren Bereichen des Un-
ternehmens/Konzerns
betrachtet werden kann

Dieser Begriff ist eng mit
der Segmentberichter-
stattung verbunden und
ziehen somit einen ge-
trennten Ausweis nach
sich. Als discountinued
operations werden Berei-
che ausgewiesen, die ver-
kauft, eingestellt oder
ausgegliedert werden
sollen (IAS 35.2). Diese
werden im Gegensatz zu
den US-GAAP als ge-
wöhnliche Geschäftstä-
tigkeit betrachtet und ent-
sprechend in der GuV
verarbeitet (IAS 35.41)

Dieser getrennte Ausweis
ist nur möglich, wenn der
abgehende Bereich hin-
reichend getrennt von an-
deren Bereichen des Un-
ternehmens/Konzerns
betrachtet werden kann

Bilanzierungspraxis der SGL Carbon AG
Um Auswirkungen der unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards erklären zu können, sind zwar
einerseits die GuV-spezifischen Ausweisvorschriften zu kennen. Andererseits haben aber auch die bi-
lanziellen Vorschriften einen erheblichen Einfluss auf den Ergebnisausweis.

Wie aus der nachfolgend dargestellten GuV-Übersicht zu entnehmen, sind nur vier Positionen mit we-
sentlichen Abweichungen zu identifizieren.

1. Die Differenz in den Herstellungskosten zwischen HGB und IAS ist vermutlich auf
die unterschiedlichen Definitionen des Herstellungskostenbegriffs zurückzuführen.
Nach HGB ist ein breites Spektrum an Wahlrechten theoretisch vorstellbar, was sich
in der Regel unterhalb des, von IAS anzusetzenden, Vollkostenansatzes bewegt.
Durch die bei den IAS vom Bewertungsvorgang losgelöste Ansatzmethode ergibt sich
ein höherer Wert aufgrund des Vollkostenansatzes.

2. Der leicht höhere Saldo der Verwaltungskosten kann darauf hinweisen, dass Auf-
wendungen, die zwar im Zusammenhang mit dem Produktionsprozess stehen, nach
HGB nicht als Bestandteil der Herstellungskostendefinition nach § 255 Abs. 2 HGB
anzusehen sind, aber nach IAS zu den Vollkosten zählen.

3. Als ausschlaggebende Position in der GuV ist allerdings der Steueraufwand hervor-
zuheben. Aufgrund der bereits im Vorfeld erläuterten unterschiedlichen Methodik zur
Ermittlung von Steuerlatenzen ist in dieser Position ein Differenzbetrag von ca. 34
Mio. €, der die Differenz im Jahresergebnis zu ca. 75% erklärt. Diese Abweichung re-
sultiert aus der unterschiedlichen Behandlung von zeitlich unbegrenzten und quasi
unbegrenzten Bewertungen in der Bilanz.

                                                
91 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 236 f.
92 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 483 f.
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4. Die Differenz in Höhe von 4,3 Mio. € im Zinsaufwand ist, wie aus dem Geschäftsbe-
richt zu entnehmen, auf das noch offene Kartellverfahren zurückzuführen. Dieser Be-
trag könnte aus einer als wahrscheinlich betrachteten Zinszahlung stammen. Der Be-
trag könnte als Aufzinsung auf die Verbindlichkeit bzw. Rückstellung verbucht wor-
den sein.

5. Der Differenzbetrag aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen könnte auf einen
engen Kontakt zum Beteiligungsergebnis und zum sonstigen finanziellen Ergebnis
hinweisen, da hier die Aufwendungen aus dem Finanzbereich in den betrieblichen Be-
reich eingegliedert wurden und somit der strengen Ausweisvorschriften der IAS hin-
sichtlich betrieblicher Tätigkeit folgen. Eine genauere Erklärung kann aufgrund der
Saldierung in den verschiedenen Posten (hauptsächlich Sonstiger betrieblicher Auf-
wand/Ertrag) nicht gegeben werden.

Mio. € HGB US-GAAP IAS
Umsatz 1.262,5 1.262,5 1.262,5
Herstellungskosten 939,1 950,8
Vertriebskosten 156,6 156,6
Forschungskosten 29,2 29,2
Allgemeine Verwal-
tungskosten 45,8 43,2

Saldo sonstiger be-
trieblicher Aufwand
und Ertrag

4,6 - 3,5

Beteiligungsergebnis - 1,1 0,6
Zinserträge 2,4 2,4
Zinsaufwendungen 40,7 45,0
Sonstiges finanzie l-
les Ergebnis - 19,9 - 17,2

Ergebnis der ge-
wöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit

37,1 20,0

Steuern vom Ein-
kommen und Ertrag 21,7

Die Aufstellung einer US-
GAAP GuV ist mit den
uns vorliegenden Infor-

mationen nur in Teilberei-
chen möglich, deshalb
wird auf die detaillierte

Darstellung hier verzich-
tet.

55,7

Jahresüberschuss /
-fehlbetrag 9,3 - 3,3 - 35,7
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8. Wesentliche Positionen im Detail

Nachdem wir im ersten Teil unserer Ausarbeitung einen Überblick über die theoretischen Grundlagen
der Bilanzierung und deren Anwendung am Beispiel der SGL Carbon AG gegeben haben, werden wir
in diesem Teil auf vier Positionen gesondert eingehen. Diese Positionen verdienen unserer Meinung
nach bei der Analyse von Jahresabschlusszahlen besonderes Augenmerk, da sie deutlich Unterschiede
zwischen der HGB-Bilanzierung und den internationalen Standards ans Tageslicht bringen können,
ohne das sich im Geschäftsprofil auch nur irgendetwas verändert hat.

Bei diesen Positionen handelt es sich um folgende:

6. Goodwill – Sachanlagevermögen

7. Vorräte – Umlaufvermögen

8. Latente Steuern – Verbindlichkeiten

9. Leasing – Sachanlagevermögen & Verbindlichkeiten

8.1. Bilanzierung von Goodwill

8.1.1. Allgemein

Unternehmenserfolg beruht heute nicht mehr nur auf Produktionsanlagen und Finanzkapital, sondern
zunehmend auf den immateriellen Werten – den Intangible Assets.  Konkret geht es um den Goodwill,
also den Wert den ein Käufer bereit ist über den Substanzwert des Kaufobjektes hinaus zu bezahlen.
Dieser entsteht beispielsweise durch ein hoch qualifiziertes Management, überlegene Technologie o-
der eine überragende Positionierung des Unternehmens im Markt.
8.1.2. Grundlagen der Rechnungslegung nach HGB

- Der originäre Goodwill, d.h. selbst erstellt: Aktivierungsverbot § 248, II HGB

- Der derivative Goodwill, d.h. erworben: Aktivierungswahlrecht § 255, IV i.V.m. § 309
HGB; steuerlich Aktivierungspflicht § 7, I EStG

- Die Abschreibungsdauer richtet sich nach dem voraussichtlichen Nutzungszeitraum. Die
Anschaffungskosten werden dabei auf die Geschäftsjahre verteilt. (§ 253, Abs. 2 Satz 2,
HGB)

- Nach HGB kann der Goodwill aus Unternehmenskäufen wahlweise aktiviert oder auch
mit dem Eigenkapital verrechnet werden

93Das bedeutet, dass handelsrechtlich für einen Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung zu-
nächst die Pflicht zur Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände besteht. Es gibt aber auch die
Möglichkeit den Goodwill erfolgsneutral mit den Rücklagen zu verrechnen. Eine Kombination aus der
EK-Verrechnung und einer Aktivierung mit Abschreibung wird ebenfalls für zulässig erachtet. Die er-
folgsneutrale Behandlung des Goodwills wird jedoch weitgehend abgelehnt.

Gestaltungsräume gibt es - dank nicht eindeutig formulierter Gesetze und Auslegungsmöglichkeiten -
auch in der Abschreibungspolitik. Die Bankbreite reicht hier von sofortiger Vollabschreibung über den
Regelfall von 4 Jahren bis hin zu maximal 40 Jahren, was zu einer ratierlichen Auflösung des akqui-
rierten Goodwills führt. Durch die sofortige Möglichkeit der Totalabschreibung sowie die Option der
EK-Verrechnung hat der Bilanzerstheller im Hinblick auf den Goodwill de facto ein Aktivierungs-
wahlrecht.

                                                
93 vgl. Stauber, J., Ketterle, T., 10/01, S.957
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8.1.3. Grundlagen der Rechnungslegung nach US-GAAP

- Der originäre Goodwill: Aktivierungsverbot

- Der derivative Goodwill wurde für alle Geschäftsjahre vor dem 15.12.2001 längstens über
40 Jahre, bzw. gemäß der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Hier besteht
eine Aktivierungspflicht.

Aber:
94Nach Verabschiedung der FAS No. 141 und No. 142 durch das FAS-Board im Juni 01 dürfen Unter-
nehmen, die Jahresabschlüsse nach den Regeln der US-GAAP aufstellen und deren Geschäftsjahr nach
dem 15.12.2001 begann, den Goodwill nicht mehr regelmäßig abschreiben. Stattdessen soll der Bi-
lanzansatz jährlich durch einen Impairment Test überprüft, und wenn notwendig in Form einer außer-
planmäßigen Abschreibung korrigiert werden. (Die englische Sprache enthält für jede Abschreibungs-
art ein eigenes Wort, wodurch begriffliche Unklarheiten vermindert werden. Impairment steht für eine
außerplanmäßige Abschreibung, also Wertberichtigung)

Problematisch ist hierbei jedoch, dass die Überprüfung der Werthaltigkeit des bilanzierten Goodwills
einer Unternehmensbewertung gleichkommt und daher aufwendig und kostenintensiv ist. Zudem wer-
den dadurch dem Bilanzierenden erhebliche Gestaltungsspielräume eingeräumt.

Durch die Statements No. 141 „Business Combinations“ und No. 142 „Goodwill and other intangible
Assets“ hat das FASB zweifelsfrei drastische Änderungen vorgenommen. 95Unmittelbare Folge davon
ist, dass in Bilanzen der entsprechenden Unternehmungen der Goodwill aktiviert wird und nach der
Purchase Methode erfasst werden muss.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Behandlung des Goodwills. Der Goodwill stellt nach FAS
No. 142 einen Vermögenswert dar, dessen betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer jedoch nicht ein-
deutig bestimmbar ist. Somit entfallen regelmäßige Abschreibungen über einen im Voraus bestimmten
Zeitraum. Sie werden aus den genannten Gründen meiner Meinung nach richtigerweise durch außer-
planmäßige Abschreibungen und einen jährlichen Impairment Test ersetzt.

8.1.4. Grundlagen der Rechnungslegung nach IAS
96Ein Goodwill ist nach IAS 22.41 und IAS 22.44 zwingend zu aktivieren und planmäßig über die
Nutzungsdauer abzuschreiben – mit der widerlegbaren Vermutung, dass dieser Zeitraum 20 Jahre
nicht übersteigt. Eine erfolgsneutrale Verrechnung mit den Rücklagen ist nicht gestattet, ebenso wer-
den Vollabschreibungen nur in Ausnahmefällen erlaubt. (Vgl. Heurung 2000, S. 1779 und Lach-
nit/Ammann/Wulf 1999, S. 682)

Bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen verweist IAS 22 auf IAS 36, welche Wertberichti-
gungen von mehreren langfristigen Vermögensgegenständen zum Inhalt hat. Nach diesem Standard ist
ein Impairment Test dann vorzunehmen, wenn Indikatoren eine Abwertung signalisieren. Allgemein
ist eine Wertanpassung durchzuführen, wenn der erlösbare Betrag des Vermögenswertes niedriger ist
als sein Buchwert.

Zur Ermittlung wird in der Betrachtung mittels eines zweistufigen Impairment Tests (FAS No. 142)
hierbei auf die kleinste zahlungsgenerierende Einheit (Cash Generating Unit) abgestellt. Im ersten
Schritt wird der Fair Value der Reporting Unit mit deren Buchwert verglichen. Zeigt sich nun ein ge-
ringerer Fair Value, wird durch die Zuordnung von Vermögenswerten und Schulden zur Unit ihr
Implied Fair Value ermittelt. Ist dieser geringer als der Buchwert muss die Differenz erfolgswirksam
erfasst werden.

Die IAS werden diesbezüglich voraussichtlich auf eine den FAS No. 142 ähnlichen Regelung umge-
stellt.

                                                
94 vgl. Eberle, R., 3/02, S. 189
95 vgl. Stauber, J., Ketterle, T., 10/01, S. 958
96 vgl. Eberle, R., 3/02, S. 185
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Deutscher Rechnungslegungsstandard DRS 1a

Im Oktober 2001 nahm der „Deutsche Standardisierungsrat (DRS)“ Stellung zur neuen Goodwill Bi-
lanzierung nach US-GAAP und deren Wirkung auf Unternehmen die nach HGB bilanzieren.
97 „Werden der Goodwill und andere immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in
einem nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellten Konzernabschluss
(§ 292a Abs. 2 Nr. 2a HGB) so bewertet, wie z.B. in SFAS 141 und SFAS 142 vorgesehen, ist das Ein-
klangerfordernis des § 292a HGB erfüllt. Der Konzernabschluss hat somit befreiende Wirkung (§
292a Abs. 1 Satz 1 HGB)

Hierbei handelt es sich allerdings nicht um einen dynamischen Verweis, sondern um einen jederzeit
anpassbaren Grundsatz, falls sich die angelsächsische Rechnungslegung zu stark von den in Deutsch-
land geltenden Normen entfernt. Der Ansatz des DSR begründet sich nicht nur in der Internationalisie-
rung der Rechnungslegung, sondern auch im Interesse einer einheitlichen Rechnungslegung für kapi-
talmarktorientierte Unternehmen. Die Auswirkungen indes sind drastisch.

Für Unternehmen, deren Rechnungslegung sich an HGB oder IAS ausrichtet befürchten Experten,
dass diese beim Gewinnausweis durch die neue Regelung in einen Wettbewerbsnachteil geraten kön-
nen. Beispielsweise könnten sich der Gewinn je Aktie, wie auch andere Gewinnkennzahlen, durch den
Wegfall der Goodwill Abschreibungen, bei nach US-GAAP bilanzierenden Unternehmen, drastisch
verbessern. Dies bedeutet, dass bei Unternehmen mit hohen Goodwill-Posten in der Bilanz (Beispiele:
Deutsche Telekom, Vodafone, Fresenius Medical oder Start-up’s) bei einer Umstellung auf die US-
Standards entsprechende Aufwendungen in Milliardenhöhe wegfallen und unter dem Strich der Ge-
winn entsprechend explodieren würde.

Ebenso kann die Sonderabschreibung (s.o.), für Unternehmen in prekärer Lage, diese noch deutlich
verschlimmern.

Hans Havermann, Präsident des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committees (DRSC), sieht
ein weiteres Problem in den Vorschriften der 4. und 7. EG-Richtlinie. Diese sehen eine planmäßige
Abschreibung des Goodwills vor. Nach § 292a HGB dürfen Unternehmen aber nur einen Abschluss
nach internationalen Normen stellen (IAS, US-GAAP), wenn er im Einklang mit den entsprechenden
EG-Richtlinien steht. Hier stelle sich, so Havermann weiter, die Frage, „ob dieser Einklang noch ge-
geben ist, wenn nicht mehr abgeschrieben wird“. Trotzdem ist zu konstatieren, dass die Nutzungsdauer
des Goodwills auf Grund des heterogenen Charakters, nicht bestimmbar ist. Eine planmäßige Ab-
schreibung ist somit wirtschaftlich nicht begründbar.

                                                
97 Befreiender Konzernabschluss nach § 292a, HGB aus www.drsc.de
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8.2. Bilanzierung von Vorräten

8.2.1. Grundlagen der Rechnungslegung nach HGB

Handelsrechtlich werden Vorräte grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten be-
wertet. Verbrauchsfolgeverfahren können beim Vorratsvermögen eingesetzt werden (§ 256 HGB),
müssen aber den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen. Erlaubte Möglichkeiten
sind LiFo-, FiFo- sowie HiFo-Methoden als auch die Durchschnittsbewertung. Die sich daraus erge-
benden Werte dürfen aber nicht höher sein als der Markt- bzw. Wiederbeschaffungswert. Ist kein
Marktwert zu ermitteln, wird der beizulegende Wert verwendet.

Darüber hinaus dürfen handelsrechtlich weitere Abschreibungen vorgenommen werden. Ein Ab-
schreibungswahlrecht besteht für den Wert, durch den zukünftige Wertschwankungen vermieden wer-
den (§253 HGB). Bei Wegfall des Abschreibungsgrundes besteht für Kapitalgesellschaften eine Zu-
schreibungspflicht und bei allen Kaufleuten ein Beibehaltungswahlrecht.

Im Handelsrecht ist die Festbewertung (dauerhafte Bewertung eines Mindestbestandes mit niedrigen,
festen Preisen) nach §240 HGB zulässig, allerdings nur unter regelmäßiger Prüfung, ob die Werte ge-
gebenenfalls angepasst werden müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das HGB niedrigere Bewertungsmöglichkeiten vorsieht als
die internationalen Regelungen. Dadurch kann das Vermögen am Stichtag nur dann richtig dargestellt
werden, wenn die Werte tatsächlich gesunken sind. Höhere Werte können dagegen ebenso wenig be-
rücksichtigt werden, wie bei US-GAAP und IAS.

Die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften sind sehr stark vom Vorsichtsprinzip geprägt. Der
Gläubigerschutz steht im Vordergrund.

Kritisch zu würdigen ist insbesondere, dass es sich teilweise um Bewertungswahlrechte handelt, die
von Unternehmen zu bilanzpolitischen Zwecken genutzt werden können. Interessant wird sein, wie
sich ein Wechsel von HGB auf IAS in den Bilanzen der am Markt notierten Unternehmen auswirken
wird.

8.2.2. Grundlagen der Rechnungslegung nach IAS

Die Bewertung von Vorräten wird von IAS 2 geregelt. Grundsätzlich werden zur Bewertung der Vor-
räte die Historical Costs herangezogen. Für Werkstoffe sind regelmäßig die Anschaffungskosten maß-
geblich. Fertigerzeugnisse, die selbst erstellt wurden, werden zu Herstellkosten, bzw. bei den unferti-
gen Erzeugnissen zu anteiligen Herstellungskosten angesetzt.

Die Bewertung muss dabei auf Vollkostenbasis erfolgen. Vorräte sind grundsätzlich einzeln zu be-
werten. Daraus ergeben sich oftmals Schwierigkeiten, gerade bei großen, breit diversifizierten Unter-
nehmen.

Aus Vereinfachungsgründen sind daher Verbrauchsfolgeverfahren einsetzbar. Es handelt sich dabei
um die FiFo-Methode oder um die gewogene Durchschnittsmethode. Alternativ darf dazu auch die Li-
Fo-Methode angewendet werden, allerdings nur unter Einhaltungen zahlreicher Angabepflichten, de-
nen im Anhang nachzukommen ist.

Die Festbewertung ist nach IAS ausgeschlossen. Dadurch wird der Aufbau stiller Reserven unterbun-
den.

Ist der Marktwert (Net realisable Value) geringer als die Historical Costs, dann muss abgeschrieben
werden. Besonders vorteilhaft ist dies, da hiermit ein Verlust, der erst im Folgejahr (Zahlungsperiode)
entstehen würde, dem Entsehungsjahr zugerechnet wird.

Gleiches gilt auch für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, nur gibt es hier i.d.R. keinen Marktwert,
sondern den Wiederbeschaffungswert.
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So wie es Abschreibungen gibt, gibt es auch Zuschreibungen (wenn der net realisable Value wieder
steigt). Zuschreibungen dürfen aber nur wieder bis zum Erreichen der Historical Costs vorgenommen
werden.

8.2.3. Grundlagen der Rechnungslegung nach US-GAAP

Auch bei US-GAAP bilden die Historical Costs die Wertobergrenze. Als Verbrauchsfolgeverfahren
können insbesondere das FiFo-Verfahren, das LiFo-Verfahren oder die Durchschnittsmethode ange-
wendet werden. Die Freibewertung ist unzulässig.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach dem "Lower-of-Cost-or-Market-Prinzip" vorzunehmen.
Das Verfahren dazu ist zweistufig. Zuerst werden die Vergleichswerte bestimmt. Danach kommt es
zur Prüfung des Abschreibungsbedarfes. Liegt der Vergleichswert unter den Historical Costs, dann be-
steht eine Abschreibungspflicht - liegt er darüber, existiert ein Abschreibungsverbot.

Unter Vergleichswerten versteht man grundsätzlich die Wiederbeschaffungskosten. Diese dürfen aber
nicht höher sein als der net realisable Value.

Auch nach unten sind sie begrenzt durch den Nettoveräußerungswert abzüglich einer üblichen Ge-
winnspanne.

Dadurch wird die Absatzorientierung sichergestellt. Eine Ausnahme bei den Vorratsbewertungen nach
US-GAAP bilden die Posten, deren Verwertbarkeit zu bekannten Börsen- oder Marktpreisen unmitte l-
bar möglich ist. Diese können zu den Marktpreisen bewertet werden, auch wenn diese über den Histo-
rical Costs liegen. Gewinne werden bereits vor der Leistungsausführung ausgewiesen. Dies steht im
klaren Widerspruch zum sonst so strengen Realisationsprinzip. Der periodengerechte Vermögens- und
Erfolgsausweis hat Vorrang vor der vorsichtigen Bewertung.
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8.3. Bilanzierung von latenten Steuern

Das Konzept der latenten Steuern stammt ursprünglich aus dem angelsächsischen Raum und wurde
bereits 1967 vom Accounting  Principles Board des American Institute of Certified Public Accoun-
tants entworfen. Nach Weiterentwicklungen durch das FASB („Financial Accounting Standards
Board“)  in der Richtlinie No. 109 im Jahr 1992 und dem IASC („International Accounting Standard
Committee“ ) mit seiner 1996 verabschiedeten Richtlinie No. 12, fanden auch in Deutschland seit der
Aufnahme des §274 HGB (Steuerabgrenzung) im Jahr 1985 eine engagierte Auseinandersetzungen
mit diesem Thema statt. Die Intensität und Angleichung der Handels- bzw. Steuerbilanz ist aufgrund
des Maßgeblichkeitsprinzips (§5 Abs.1, EStG) in Deutschland jedoch weitgehender als im angelsäch-
sischen Raum.98

Im Vergleich von Rechnungslegungen kontinental-europäischer und angloamerikanischer Prägung,
beschränkt sich die vorliegende Ausarbeitung auf die Gegenüberstellung der latenten Steuerabgren-
zungskonzeptionen im HGB-Rechnungslegungssystem einerseits und im Rechnungslegungssystem
der IAS andererseits, da die durch das Board des IASC verabschiedete IAS 12 sich weitestgehend an
dem vom FASB verabschiedeten „Statement of Financial Standards“ No. 109 „Accounting of Income
Taxes“ orientieren.

8.3.1. Grundlagen der Rechnungslegung nach HGB

- Passive latente Steuern entstehen, wenn der Steueraufwand in der Steuerbilanz kleiner
ist als der handelsrechtliche Steueraufwand unter der Nebenbedingung, dass in den Folge-
perioden voraussichtlich ein Ausgleich erfolgt.

- Unter dieser Prämisse ist in §274 Abs. 1 HGB die Bildung einer Rückstellung nach §249
Abs. 1 Satz 1 HGB kodifiziert. Dieser Posten ist in der Bilanz gesondert auszuweisen, o-
der im Anhang rudimentär zu erläutern. Der angesetzte Betrag ist unter der „Bilanzposit i-
on Steuerrückstellungen“ ebenso denkbar wie unter einer eigenen Bilanzposition „Rück-
stellungen für latente Steuern“. Die Auflösung der gebildeten Rückstellung nach § 249
Abs. 1 Satz 1 HGB ist grundsätzlich zwingend, wenn die Steuerbelastung eintritt oder sie
erwartungsgemäß nicht mehr eintritt. Des Weiteren ist zu beachten, dass ein Unternehmen
welches keinen Gewinn erzielt und nach billigem Ermessen auch in den Folgeperioden
nicht erzielen wird, zur Auflösung der Position passiver latenter Steuern verpflichtet ist.
Durch das Fehlen einer Steuerbelastung mangels Gewinn, fällt in der weiteren Konse-
quenz auch die Grundlage eines Ausgleichs der gebildeten latenten Steuer weg, welche
somit aufzulösen ist.

- Das folgende Beispiel soll den erörterten Sachverhalt verdeutlichen: So führt etwa ein Hi-
nausschieben der handelsrechtlichen Abschreibungen beim Geschäfts- oder Firmenwert
nach §255 HGB oder bei Gebäuden nach §253 HGB im Vergleich zur steuerlichen Abset-
zung für Abnutzung i.S.d. §7 Abs. 1 und Abs. 4 EStG zu einer passivischen Steuerabgren-
zung, da in die steuerrechtlichen Abschreibungen geringeren bzw. nicht vorhandenen
handelsrechtlichen Abschreibungen gegenüberstehen.

- Aktive latente Steuern entstehen, wenn die Steuerbelastung in der Steuerbilanz größer ist
als der handelsrechtliche Steueraufwand unter der Nebenbedingung, dass in den Folgepe-
rioden voraussichtlich ein Ausgleich erfolgt. Bezüglich des Bilanzansatzes ist in §274
Abs. 2 Satz 1 HGB – im Gegensatz zu Abs. 1 betreffend passive latente Steuern – ein
Wahlrecht kodifiziert. Somit kann die Unternehmung zwischen dem Nichtansatz dieser
Position oder der Bildung eines aktivischen Abgrenzungsposten als Bilanzierungshilfe
wählen. In diesem Kontext gilt es im HGB eine Besonderheit (§274 Abs. 2 Satz 2) zu be-
achten:

                                                
98 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 374
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Bei Ausweis eines solchen Postens ist darauf zu achten dass Gewinnausschüttungen nur erfol-
gen dürfen wenn die nach der Ausschüttung verbleibenden, jederzeit auflösbaren Gewinn-
rücklagen zuzüglich Gewinnvortrag und abzüglich Verlustvortrag, dem angesetzten Betrag der
latenten Steuern mindestens entsprechen.

Das folgende Beispiel soll den erörterten Sachverhalt verdeutlichen: Zu einer aktivischen la-
tenten Steuer führt bspw. eine zeitliche Vorverlagerung der handelsrechtlichen Goodwill A-
mortisationen (§255, HGB) im Vergleich zur steuerlichen Absetzung für Abnutzung (§7 Abs.
1 EStG). Gerade im Hinblick auf den Impairment-Test und damit verbundene außerplanmäßi-
ge Abschreibungen ein aktuelles Szenario.

8.3.1.1. Ermittlung latenter Steuern nach dem Timing-Konzept

Zur Ermittlung latenter Steuern werden 2 grundsätzliche Konzepte unterschieden:

- Das Temporary-Differences-Konzept

- Das Timing-Differences-Konzept

Die in Deutschland gängige Praxis sieht das Timing-Konzept vor, wodurch sich das HGB an der frü-
her gültigen US-amerikanische Richtlinie APB-Opinion No.11 orientiert. Die IAS hingegen (IAS 12)
basieren auf dem Temporary-Konzept.99

Das handelsrechtliche Konzept der latenten Steuern welches auf die Umsetzung der 4. EG-Richtlinie
in das HGB zurückzuführen ist orientiert sich am Timing-Konzept - auch wenn Anpassungstendenzen
an das weiterführende Temporary-Konzept im Rahmen der Gesetzesauslegung (DRS-10/DRS-12)
durchaus erkennbar sind.

Das Timing-Konzept:

Das in §274 bzw. §298 Abs. 1 i.V.m. §274 und §306 HGB verankerte Timing-Konzept erfasst ledig-
lich diejenigen Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmaßnahmen zwischen Handels- und
Steuerbilanz, die sowohl bei ihrer Entstehung als auch bei ihrer Kompensation einen Niederschlag in
der Gewinn- und Verlustrechnung finden. 100 Differenzen wie außerbilanzielle Hinzurechnungen (z.B.
nicht abzugsfähige Betreibsausgaben i.S.d. §4 Abs. 5 EStG und Kürzungen wie steuerfreie Investiti-
onszulagen im Rahmen der steuerlichen Einkommensermittlung die keine Umkehrung erfahren,
scheiden im Timing-Konzept von vorneherein aus. Unter der Prämisse den Jahresüberschuss und den
Ertragssteueraufwand zu synchronisieren, lassen sich 3 Kategorien von Differenzen systematisieren.

(1) Volle Berücksichtigung finden jene Differenzen, die sich sowohl bei Ihrer Entstehung als auch
bei ihrer Umkehrung in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen, also ergebniswirk-
sam sind, und mit deren Umkehrung in den Folgeperioden gerechnet werden kann (timing dif-
ferences). Das Timing-Konzept   kann daher als GuV-orientiert klassifiziert werden.101

(2) Gegensätzlich hierzu verhalten sich zeitlich unbegrenzte Differenzen (permanent differen-
ces), die im Timing-Konzept keine Berücksichtigung finden. Sie entstehen bspw. dadurch,
dass Aufwendungen entweder nur steuerlich oder nur handelsrechtlich anerkannt sind und
hieraus somit keine latenten Steuern resultieren können, da der Steueraufwand andere Perio-
den nicht beeinflusst. Denkbar sind hierbei steuerliche Sonderabschreibungen oder steuer-
rechtlich nicht ansetzbahre Betriebsausgaben.

                                                
99 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 375
100 vgl. von Colbe, B., Seeberg, 1999, S. 123
101 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 375
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(3) Eine Zwitterstellung bilden die zeitlich quasi unbegrenzten Differenzen. Sie sind werden der
einen noch der anderen Kategorie einwandfrei zuordenbar.

„Damit sind Differenzen gemeint, die sich formal im Zeitablauf zwar aufheben, deren Umkeh-
rung jedoch über die Zweischneidigkeit der Bilanzierung nicht gleichsam automatisch er-
folgt.[...]“102 Eine Umkehr in den Folgeperioden ist bei dieser Gruppe bspw. nur denkbar,
wenn die Unternehmung oder der Vermögensgegenstand liquidiert werden. Eine latente Er-
tragssteuerabgrenzung die auf Liquidation basiert widerspricht jedoch dem Going-Concern
Prinzip, so dass zeitlich quasi unbegrenzte Differenzen als permanent differences eingestuft
werden müssen.

Zum Anderen können aber Gesetzesänderungen dazu beitragen, dass die latente Ertragssteuerabgren-
zung in den Folgejahren doch als zeitlich befristet einzustufen ist. Daher sind zeitlich quasi perma-
nente Differenzen jährlich zu überprüfen.

Abgrenzung latenter Steuern nach der Deferred-Methode

Die Deferred-Methode basiert auf dem Timing-Konzept, da in Anlehnung an das Matching-Principle
(periodengerechte Erfolgsermittlung) eine zutreffende Relation zwischen dem handelsrechtlichen Jah-
resüberschuss und dem Ertragssteueraufwand herzustellen ist.

Im Gegensatz zur Liability-Methode stellt die Deferred-Methode die Erfolgsrechnung in den Vorder-
grund. Daher ist es hier gegebenenfalls notwendig den Steueraufwand um latente Steuerbeträge zu
korrigieren. Somit entstehen im Fall einer Erhöhung des Steueraufwands in der Handelsbilanz defer-
red-charges, bzw. deferred-credits bei einer Verringerung. 103 Die beschriebene Abgrenzungsmethode
zeichnet sich dadurch aus, dass der Ertragsteuersatz der jeweiligen Berichtsperiode die Höhe des maß-
geblichen Ertragssteuerniveaus determiniert mit der Folge, dass auch bei Steuersatzänderungen keine
Anpassung des maßgeblichen Steuerabgrenzungspostens erfolgt.

Nach HGB sind allerdings latente Steuerabgrenzungen um zukünftige Steuersatzänderungen erfolgs-
wirksam anzupassen, was als Eigenschaft der in IAS und US-GAAP gebräuchlichen Liability-
Methode identifiziert werden kann. Somit beruht das Timing-Konzept nicht vollständig auf der Defer-
red-Methode. Vielmehr lassen sich – insbesondere im HGB Rechnungslegungssystem – Mischformen
zwischen den kodifizierten Abgrenzungskonzepten erkennen.

8.3.1.2. Latente Steuern im Konzernabschluss nach HGB

„Im Konzernabschluss ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der einbezogenen Unternehmung
so darzustellen, als ob dieses Unternehmen insgesamt ein einziges Unternehmen wäre“ (§297 Abs. 3
Satz 1 HGB). Grundlage der latenten Steuerabgrenzung bildet der §306 HGB, der zwingend die Ab-
grenzung aktiver und passiver latenter Steuern auf konzernspezifische Ergebnisdifferenzen vor-
schreibt. Der anzuwendende Steuersatz bezieht sich dabei auf die in Zukunft zum Zeitpunkt der Auf-
lösung geltenden Sätze, da sich die Ergebnisdifferenzen nach dem Timing Konzept grundsätzlich in
den Folgeperioden ausgleichen. Im Konzernabschluss wird es wie im Einzelabschluss für zulässig er-
achtet, aufgrund der schlechten Prognostizierbarkeit von Steuersatzänderungen aktuelle Sätze heran-
zuziehen. Auch widerspricht der §306 HGB einer Gesamtdifferenzbetrachtung nicht, die durch die
Vielzahl der einzelnen Differenzen notwendig erscheint.

Dies ist die handelsrechtliche Fiktion einer Konzerneinheit, die jedoch steuerlich nicht in der gleichen
Weise vollzogen wird, da das Steuersubjekt nicht der Konzern sondern die jeweiligen Einzelgesell-
schaften sind. Das bedeutet, dass sich der handelsrechtliche Konzerngewinn aus der Konsolidierung
heraus zwar ändert, jedoch nicht der zugehör ige Steueraufwand.

                                                
102 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 376
103 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 382
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Dadurch können 2 ursächliche Gruppen von latenten Steuern im Konzernabschluss lokalisiert werden:

- Die in den Konzernabschluss übernommenen timing differences der konsolidierten Ein-
zelunternehmen

- Die aus der Konzernabschlusserstellung entstandenen timing differences. Sie basieren,
aufgrund des unveränderten Steuerbilanzgewinns, auf dem Vergleich zwischen den sum-
mierten Einzelbilanzergebnissen und dem Konzernergebnis.

Mögliche Ursachen können Aufwendungen oder Erträge sein, die in Einzel- und Konzernabschluss
periodenverschieden ergebniswirksam werden. Ebenso sind Zwischengewinneleminierungen und die
erfolgswirksame Schuldenkonsolidierung weitere Ursachen für zusätzliche latente Steuern im Kon-
zernabschluss.

Bei der Kapitalkonsolidierung nach der Erwerbsmethode (§301 HGB) wird im Rahmen der Erstkon-
solidierung der durch die Verrechnung des Beteiligungsbuchwertes des Mutternunternehmens mit dem
anteiligen Eigenkapital des Tochterunternehmens entstehende Unterschiedsbetrag den einzelnen Ver-
mögensgegenständen und Schulden des Tochterunternehmens zugeordnet, soweit diese stille Reserven
und Lasten enthalten. Ein noch verbleibender aktivischer Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsoli-
dierung ist grundsätzlich als Goodwill zu interpretieren, während ein noch  verbleibender passivischer
Unterschiedsbetrag den Charakter eines Badwill oder eines Lucky Buy aufweist.104

Doch wie ist die einseitige handelsrechtliche Aufdeckung der stillen Reserven und Lasten in der Han-
delsbilanz, im Vergleich zur unveränderten Steuerbilanz zu deuten? Zu berücksichtigen ist, dass die
bei der Erstkonsolidierung aufgedeckten stillen Reserven die Wertansätze der maßgeblichen Vermö-
gensgegenstände erhöhen. Erfolgswirkungen treten in den Folgeperioden durch die handelsrechtlichen
Abschreibungen des aufgedeckten Goodwill bzw. durch die handelsrechtlichen Erträge aus der Auflö-
sung des negativen Unterschiedsbetrages aus der Kapitalkonsolidierung auf.

Da es in dem im HGB-Rechnungslegungssystem verankerten Timing-Konzept jedoch nur dann zu ei-
ner Steuerabgrenzung kommen kann wenn eine Umkehrung von Ergebnisdifferenzen eintritt, ist im
vorliegenden Fall der erfolgneutralen Erst- und erfolgswirksamen Folgekonsolidierung kein gesetzli-
cher Tatbestand für eine latente Steuerabgrenzung zu erblicken.105 Vielmehr handelt es sich um zeit-
lich quasi permanente Differenzen, die sich erst bei Veräußerung der Kapitalanteile oder Liquidation
wieder auflösen.

8.3.2. Grundlagen der Rechnungslegung nach IAS und US-GAAP

8.3.2.1. Ermittlung latenter Steuern nach dem Temporary-Konzept

Mit der Verabschiedung des IAS 12 (revised 1996) erfolgte in Anlehnung an das vom FASB verfasste
Steuerabgrenzungskonzept nach FASB 109 eine Abwendung vom GuV-orientierten („Income State-
ment Liability Approach“) Timing-Konzept und damit eine Hinwendung zum bilanzorientierten (Ba-
lance Sheet Liability Approach) Temporary-Konzept.106

Das Temporary-Konzept berücksichtigt jeden Bilanzierungs- und Bewertungsunterschied zwischen
Handels- und Steuerbilanz und bezieht diese in die Bildung der Steuerlatenzen mit ein, unabhängig
davon wann sich die Unterschiede wieder ausgleichen oder ob sie erfolgsneutral entstanden sind und
erst bei Ihrer Auflösung in einer Folgeperiode Ergebnisdifferenzen verursachen. Somit schließt das
Temporary-Konzept das Timing Konzept mit ein und erweitert den Kreis der relevanten Steuerabgren-

                                                
104 vgl. Küting, Harth, 1999, S. 1424
105 vgl. Baetge, 2000, S. 514
106 vgl. Niehus, Thyll, 2000, S. 172 ff
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zungstatbestände insbesondere um die quasi zeitlich unbegrenzten Differenzen, da der Zeitpunkt der
Auflösung bzw. Umkehrung der Ergebnisdifferenzen nicht von Bedeutung ist. Im Temporary-Konzept
kommt es lediglich darauf an, dass die Differenzen in späteren Jahren entweder eine höhere Ertrags-
steuerbelastung (taxable temporary difference), oder aber eine Ertragssteuerentlastung (deductable
temporary-differences) nach sich ziehen. 107 Somit werden im Gegensatz zum Timing-Konzept des
HGB zeitlich quasi permanente Differenzen ebenso in die latente Steuerabgrenzung einbezogen wie
permanente Differenzen die erst bei ihrer Auflösung ergebniswirksam werden.108 Dieses Konzept ver-
wendet dabei notwendigerweise die Liability-Methode.

Abgrenzung latenter Steuern nach der Liability-Methode

Diese bilanzorientierte Methode stellt Steuerlatenzen als Forderungen aus Steuervorauszahlungen
(=aktive latente Steuern) bzw. Verbindlichkeiten aus zu zahlenden Steuern (=passive latente Steuern)
dar. Da in der Liability-Methode der korrekte Ausweis der Positionen im Vordergrund steht, müssen
diese auch bei nachträglichen Steuersatzänderungen angepasst werden, sowie unter Berücksichtigung
zukünftiger Steuersätze ermittelt werden. Im Hinblick auf die Schwierigkeit zukünftige Steuersätze zu
prognostizieren, ist jedoch allgemein der Ansatz mit dem zum Entstehungszeitpunkt gültigen Satz ak-
zeptiert. Da §274 HGB die Möglichkeit der Saldierung beinhaltet, kann bei nachträglichen Steuersatz-
änderungen der Gesamtbestand angepasst werden. Die eskomptiert den Vorteil, dass ein erklärbarer
Zusammenhang von Steueraufwand und ausgewiesenem Jahresergebnis (ausgenommen permanente
und zeitlich quasi permanente Differenzen) besteht.

8.3.3. Fazit

8.3.3.1. Dererred und Liability-Methode

Sowohl die Deferred-, als auch die Liability-Methode  führen, sofern sich der Steuersatz nicht än-
dert, zu gleichen Ergebnissen weshalb das Ziel eines richtigen Erfolgsausweises als erfüllt angesehen
werden kann.109 Der Hauptunterschied begründet sich durch die einerseits bilanzorientierte Darstel-
lung der Liability-Methode, die Steuerlatenzen als Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem
Finanzamt darstellt. Diesem statischen Ansatz steht die Deferred-Methode mit der periodengerechten
Zuordnung der ertragssteuerabhängigen Steueraufwendungen gegenüber. Durch die Abgrenzung von
zu hoch bzw. zu niedrig veranlagtem Steueraufwand entstehen in der Bilanz automatisch Abgren-
zungspositionen für latente Steuern.

8.3.3.2. Zielerreichung latenter Steuerabgrenzung

Im HGB Einzelabschluss

Die zunehmende Abweichung von Handels- und Steuerbilanz führt zu einer Verzerrung von steuer-
rechtlichem Ergebnis und Handelsbilanzergebnis. Eben diesem Effekt soll die Bildung latenter Steuern
entgegenwirken. Im deutschen HGB Abschluss ist dies jedoch nicht gegeben, da latente Steuern dort
faktisch nicht vorkommen.
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107 vgl. von Colbe, B., Seeberg, 1999, S. 204
108 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 381
109 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 376
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Im IAS Einzelabschluss
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Hier verbessert sich die Aussagekraft merklich, da abweichend vom HGB, an die Stelle der Gesamt-
differenzbetrachtung die getrennte Abbildung der aktiven und passiven latenten Steuern tritt. Darüber
hinaus besteht für aktive latente Steuern eine Bilanzierungspflicht.

Somit wird im angloamerikanischen Abschluss der sachliche Zusammenhang zwischen Steuerauf-
wand und Jahresüberschuss deutlich besser abgebildet.

Bezüglich der Verifikation dieser Berechnungen ist noch zu bemerken, dass eine Abzinsung der Steu-
erabgrenzungsposten bzw. der Rückstellungen für latente Steuern in keinem Rechnungslegungssystem
in Betracht kommt. Während IAS 12.53 dieses Verbot ausdrücklich vermerkt, lässt sich aus §274
HGB schließen („...der Ansatz in Höhe der voraussichtlichen Steuerbelastung bzw. –Entlastung zu er-
folgen hat.“), dass hier keine Diskontierung zu erfolgen hat. Daraus folgt aber auch, durch den Weg-
fall einer Diskontierung, ein tendenziell überbewerteter Ansatz von Steuerlatenzen im Zeitablauf.
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8.4. Bilanzierung von Leasinggeschäften

Should creditors to a company engaged in off-balance sheet leases be concerned about
the existence of these transactions?

Mit dieser Aussage beginnt eine Veröffentlichung der Ratingagentur Moody’s Investor Services und
bringt damit die ganze Brisanz des Themas Leasing zum Ausdruck. Aufgrund dieser großen Praxisre-
levanz für die Unternehmensanalyse erscheint es uns angebracht auch diese Position genauer zu be-
leuchten.

Wirtschaftlich betrachtet gilt für alle drei betrachteten Rechnungslegungssysteme, dass Leasing eine
außerbilanzielle Finanzierung darstellt, die zum einen auf den Vermögensgegenstand und andererseits
auf die Zahlungsfähigkeit des Leasingnehmers abstellt.

Rechtlich stellt eine Leasingvereinbarung eine spezielle Art eines Mietvertrages, bei dem der Leasing-
geber ein Wirtschaftsgut gegen ein periodisch oder einmalig zu zahlendes Nutzungsentgelt überlässt.
Durch die Konstruktion bleibt das zivilrechtliche Eigentum am Wirtschaftsgut beim Leasinggeber. Ei-
ne Verlagerung des wirtschaftlichen Eigentums kann aber unter bestimmten Bedingungen erfolgen.

Sowohl die internationalen, als auch die deutsche Rechnungslegungspraxis unterscheiden zwei Arten
von Vertragsgestaltungen – das Operating lease (dt.: Mietvertrag) und das Financial oder Capital lease
(dt. Finanzierungsleasing). Darüber hinaus werden in den internationalen Standards ebenfalls Sale-
and-Lease-back Geschäfte als Form des Leasings eingeordnet.

Sowohl bei Anwendung der internationalen Rechnungslegung, als auch bei Nutzung der deutschen
Vorschriften kann Leasing steuerliche sowie wirtschaftliche Vorteile bieten. Diese Vorteile können
nur genutzt werden, wenn das Leasingobjekt beim Leasinggeber bilanziert wird, also das wirtschaftli-
che Eigentum beim Leasinggeber verbleibt. Diese Vorteile bestehen in der außerbilanziellen Erfassung
der Leasing-Verbindlichkeit beim Leasingnehmer und der aufwandswirksamen Verbuchung der Lea-
singraten als betrieblicher Aufwand.

Aufgrund der Besonderheiten einer Leasing-Vereinbarung kann sich der Leasingnehmer einen größe-
ren finanziellen und operativen/wirtschaftlichen Spielraum sichern. Ein Beispiel hierfür sind kurzfris-
tige Leasingvereinbarung zum Flottenmanagement einer Spedition oder einer Autovermietung, um auf
Nachfrageveränderungen entsprechend kurzfristig reagieren zu können.

8.4.1. Grundlagen der Rechnungslegung nach HGB

Im deutschen Handelsgesetzbuch ist die Behandlung von Leasingverträge nicht explizit geregelt, so
dass sich die Praxis auf steuerlich festgelegte Kriterien stützt, die aus den Leasingerlassen der Steue r-
verwaltung entspringen. Diese Kriterien sind im Vergleich zu den internationalen Standards weniger
streng an den wirtschaftlichen Chancen und Risken ausgerichtet, vielmehr bilden sie aufgrund ihrer
steuerlich induzierten Zuordnung die wirtschaftlichen Risiken und Chancen des Vertrages nicht zwin-
gend richtig ab.

Das Finanzierungsleasing entspricht nach deutschem Rechtsverständnis einem Ratenkauf des Wirt-
schaftsgutes mit verlängertem Eigentumsvorbehalt. Wogegen das, beim Leasinggeber zu bilanzieren-
den, Mietleasing eher einem rechtlichen Mietvertrag nahe kommt.

Durch die in Deutschland recht weit gefasste Regelung der Zuordnung ergeben sich für Unternehmen
relativ große Spielräume zur außerbilanziellen Darstellung des Leasingvertrages. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass es in der handels- und steuerrechtlichen Anwendung praktisch nie zu einer Zuord-
nung beim Leasingnehmer kommt110.

Kommt es dennoch zum Ausweis eines Finanzierungsleasings beim Leasingnehmer, so konkurrieren
zwei Methoden zur Berechnung der Anschaffungs- und Herstellungskosten miteinander:

                                                
110 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 201
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1. Anrechnung der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leasinggebers, die
bei der Berechnung der Leasingraten zugrunde gelegt wurden und zusätzlicher Nebenkosten,
die bei der Berechnung nicht berücksichtigt wurden; zu passivieren sind entsprechend den An-
schaffungs- und Herstellungskosten Verbindlichkeiten in gleicher Höhe [Bundesministerium
der Finanzen 1971, S. 265] 111

2. Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in Höhe des Barwertes (Abzinsungsfaktor: markt-
üblicher Zinssatz) der kumulierten Leasingraten zu aktivieren, entsprechend ist auch eine Ver-
bindlichkeit zu passivieren [IDW 1973, S. 102] 112

Bei der vom IDW vorgeschlagenen Methode kommt es durch enthaltene Risiko- und Gewinnaufschlä-
ge zu einem deutlichen höheren Ausweis sowohl auf der Aktiva als auch auf der Passiva, was eben-
falls zu höheren Abschreibungsaufwendungen führt. Trotz dieses Mankos ist dieser Ansatz der prakti-
kablere, da der Leasingnehmer in den seltensten Fällen die Kalkulationsgrundlagen des Leasinggebers
kennt.

Der Leasinggeber hat im Gegenzug eine Veräußerung des Leasinggegenstandes in seiner Bilanz aus-
zuweisen. Zusätzlich weist er eine Forderung in Höhe der Nettoleasingrate (Bruttoleasingrate ./. Erträ-
ge = Nettoleasingrate) gegenüber dem Leasingnehmer aus.

Die Bilanzierung eines Operating Leasings erfolgt beim Leasingnehmer in Anlehnung an die Be-
handlung von schwebenden Geschäften und führt dadurch nicht zu einem Ausweis beim Leasingneh-
mer. Die Leasingraten sind in der Gewinn- und Verlustrechnung als sonstiger betrieblicher Aufwand
auszuweisen.

Der Leasinggeber dagegen hat das Wirtschaftsgut und die Verbindlichkeit eines Operating Leasings
entsprechend der einschlägigen Regelungen des § 253 Abs. 1 HGB im Anlage- oder Umlaufvermögen
mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu aktivieren und gegebenenfalls planmäßig oder au-
ßerplanmäßig abzuschreiben.

Bei der Behandlung von Grundstücken sieht die deutsche Bilanzierungspraxis gegenüber den interna-
tionalen Standards keine explizite Regelung vor.

Nach der handelsrechtlichen Bilanzierungspraxis handelt es bei Sale-and-Lease-back-Transaktionen
sich um einen Kauf- und einen Mietvertrag zwischen den selben Vertragsparte ien.

Bei Verträgen entsprechend den Abgrenzungsbedingungen des Operating Lease wird der Veräuße-
rungserfolg sofort GuV-wirksam gebucht. Bei Verträgen, die den Bedingungen des Finanzierungslea-
sings zu zurechnen sind, ist die Erfolgrealisierung umstritten und wird nach herrschender Meinung ab-
gelehnt.
8.4.2. Grundlagen der Rechnungslegung nach IAS

Im Gegensatz zum HGB besteht nach IAS eine relativ strenge Festlegung verschiedener Zuordnungs-
kriterien zum Leasingnehmer oder zum Leasinggeber. Diese Zuordnung richtet sich am Chancen-
Risiko-Profil der Transaktion aus und weist demjenigen mit den meisten Chancen und Risiken den
bilanziellen Ausweis zu. Diese Regelung ist entsprechend IAS 17.1 nicht von der Form, sondern vom
wirtschaftlichen Inhalt abhängig.

Die bereits im ersten Teil erläuterten fünf Kriterien für die Einordnung als Operating oder Financial
Leasing sollen hier nicht näher erläutert werden.

Gemäß dem IAS 17.12 ist ein Financial Leasing beim Leasingnehmer zu bilanzieren. Der Ausweis er-
folgt zum Zeitwert des Marktwertes zum Zeitpunkt der Anschaffung oder sofern niedriger zum Bar-
wert der Mindestleasingraten anzusetzen. Zur Ermittlung des Barwertes dient entweder, falls wirt-
schaftlich ermittelbar, der zugrundliegende Zinssatz der Transaktion oder der Grenzfremdkapitalzins-
satz des Unternehmens als Berechnungsgrundlage. Kommt es zu einem passivischen Unterschiedsbe-
trag zwischen Wirtschaftsgut und ausgewiesener Verbindlichkeit, so ist dieser als kapitalisierter Zins
anzusehen und über die Laufzeit des Leasingvertrages erfolgswirksam aufzulösen.

                                                
111 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 200
112 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 200
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Die internationale Bilanzierungspraxis spricht bei Sale-and-lease-back-Verträge, wie die handels-
rechtliche Anschauung, von zwei unterschiedlichen Verträgen, die aber mit einander verknüpft sind.

1. Kaufvertrag zwischen dem künftigen Leasinggeber/Käufer und dem künftigen Leasingneh-
mer/Verkäufer

2. Leasing-/Mietvertrag zwischen Leasingnehmer und Leasinggeber
113Die Zuordnung zum Operating oder Financial lease ist entsprechend der Abgrenzungskriterien nach
IAS 17.49 vorzunehmen. Liegt aufgrund der Vertragsabgrenzung ein Financial Leasing-Vertrag vor,
so ist der Veräußerungserlös über die Laufzeit des Vertrages zu realisieren. Handelt es sich dagegen
um einen Operating Leasing-Vertrag, bei dem der Verkauf zum tatsächlichen Marktwert erfolgt, so i st
eine sofortige Gewinnrealisierung möglich (IAS 17.52). Wird die Transaktion nicht zum tatsächlichen
Marktwert durchgeführt, so unterscheidet IAS 17.52 und 17.54 folgende drei Konstellationen:

1. Verkaufspreis < fair Value

- Aktivierung des Verlustes, sofern Leasingraten unter dem Marktniveau liegen und
Auflösung über die restliche Laufzeit

- Sofortige GuV-wirksame Verrechnung, wenn Leasingraten dem Marktniveau entspre-
chen

2. Verkaufspreis > fair Value

- Passivierung des Ertrages und erfolgswirksame Auflösung über die wirtschaftliche
Nutzungsdauer

3. Buchwert > fair Value

- Sofortige GuV-wirksame Verlustverrechnung

8.4.3. Grundlagen der Rechnungslegung nach US-GAAP

Die nach US-GAAP anzuwendenden Regelungen sind in ihren Grundzügen mit den des IAS ver-
gleichbar. Auch hier gilt das Prinzip „Substance over Form“, so dass Chancen und Risiken aus dem
Vertrag entsprechend des wirtschaftlichen Auftretens zu werten sind.

Neben den vier Kriterien, die bereits im ersten Teil erläutert wurden, sind bei Zuordnung zum Capital
Leasing die Sicherheit des Zahlungseingangs der Leasingraten und der Sicherheit sonstiger weiterbe-
lasteter Kosten zu prüfen. Ist die Sicherheit beim einem der Punkte nicht gegeben, so trägt schluss-
endlich doch der Leasinggeber das Risiko aus dem Vertrag. Sind beide Kriterien erfüllt, muss eine
Unterscheidung zwischen sales-type Lease und direct-financing Lease getroffen werden:

1. Buchwert ? fair Value à sales-type Lease à Ein vorhandener Unterschiedsbetrag
zwischen dem Marktwert des Vermögensgegenstandes und den vereinbarten Min-
destleasingraten ist als unrealisierte Zinseinnahme abzugrenzen.114 Der Barwert der
Mindestleasingrate ist als Umsatz zu verbuchen.

2. Buchwert = fair Value à direct-financing Lease à Hier können die Barwerte der
Mindestleasingrate nicht als Umsatz verbucht werden. Es wird nur eine Zinsertrag in
das Periodenergebnis eingestellt.

Sind bei einem direct-financing Lease folgende Kriterien gemäß FAS 13.42 erfüllt, so spricht man von
einem Leveraged Lease115:

- mindestens 3 Parteien beteiligt (Kreditnehmer, Kreditgeber und Leasinggeber)

- langfristige Finanzierung durch Kreditgeber

                                                
113 vgl. Hayn, S., Waldersee, G., 2000, S. 97 f.
114 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 203 ff.
115 vgl. Coenenberg, 17, 2000, S. 204
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- Kreditnehmer kann nur auf den Vermögensgegenstand oder die daraus entstandenen
Zahlungen Rückgriff nehmen

- Leasinggeber erhält durch vertragliche Gestaltung einen wesentlichen Hebeleffekt

- die Nettoinvestition des Leasinggebers sinkt in den ersten Jahren und steigt anschlie-
ßend wieder

Eine solche Form wird ähnlich einem direct-financing Lease ausgewiesen, nur wird hier die Verbind-
lichkeit aus dem unkündbaren Kredit von der Forderung aus Mindestleasingraten abgezogen – es er-
folgt also ein Nettoausweis.

Über die vier, bereits im ersten Teil angeführten, Kriterien hinaus, ist bei einem Capital Lease-Vertrag
zusätzlichen die Sicherheit und Wahrscheinlichkeit der Leasingzahlung und weiterer Kosten zu prü-
fen.

Bei Sale-and-Lease-back-Konstruktionen ist in Anlehnung an die IAS zwischen einem Kaufvertrag
und einem Miet- bzw. Leasingvertrag zwischen den Vertragsparteien zu unterscheiden. Die Zuord-
nung zum Operating oder Financial lease ist entsprechend der Abgrenzungskriterien nach FAS 13.33
vorzunehmen.

Ein eventuell realisierter Veräußerungserlös ist entsprechend der Laufzeit des Vertrages (Operating le-
ase) oder entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer (Financial lease) zu realisieren. In Fällen
der Unwesentlichkeit (Erlös oder Laufzeit) ist auch die sofortige Gewinnrealisierung möglich. Auf-
tretende Veräußerungsverluste sind sofort aufwandswirksam zu verbuchen (SFAS 13 & 28). Über die
vorgenannten Regelungen hinaus, ist entsprechend SFAS 98 zu prüfen, ob überhaupt ein Verkauf des
Wirtschaftsgutes stattgefunden hat.

Aufgrund des ENRON-Skandales werden noch in diesem Jahr Veränderungen in der Konsolidierung
von sogenannten „Special Purpose Verhicles“ eingeführt. Diese Verschärfung wird dazu führen, dass
SPCs, die nur einen Begünstigten aus ihrer Geschäftstätigkeit haben von ihm zu konsolidieren und
somit in seiner Konzernbilanz zu erfassen sind. Zusätzliche Kriterien zur Feststellung eines abhängi-
gen SPC, dass keinem Konsolidierungsgebot unterliegt, sind unter anderem die Weisungsbefugnis und
die finanzielle Unabhängigkeit vom Begünstigten.

Diese Regelung wird vor allem Unternehmen betreffen, die immens werthaltige Wirtschaftsgüter, wie
zum Beispiel Großanlagen, Schiffe oder Flugzeuge als einzige Vertragspartei leasen und nutzen und
somit auch im wesentlichen die Chancen und Risiken aus der Transaktion auf sich vereinen, auch
wenn sie mit nur einem verschwindend geringem Anteil am Kapital der Special Purpose Company
beteiligt sind.
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Die nachfolgende Tabelle zeigt auf anschauliche Weise die Verschiebung der Ausweispflicht zum
Leasingnehmer bei der Anwendung internationaler Bilanzierungsstandards. Als Untersuchungspunkte
wurden die nach deutscher Bilanzierungspraxis anzuwendenden Kriterien herangezogen:

Leasingverträge116 HGB US-GAAP/IAS
1. Vollamortisationsverträge für bewegliche Wirtschaftsgüter/Gebäude

1.1. Grundmietzeit < 40% und > 90% der betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer........................................................................................

1.2. Grundmietzeit 40% - 90% der betriebsgewöhnlichen Nutzungs-
dauer

- ohne Optionsrecht..................................................................
- mit Optionsrecht
 Kaufpreis > Restbuchwert bei linearer AfA......................
 Kaufpreis < Restbuchwert bei linearer AfA......................

- mit Mietverlängerungsoption
 Anschlussmiete > lineare AfA (bei Gebäuden: > 75% der

marktüblichen Miete).........................................................
 Anschlussmiete < lineare AfA (bei Gebäuden: < 75% der

marktüblichen Miete).........................................................
1.3. Spezialleasing...................................................................................

2. Vollamortisationsverträge für Grund und Boden
2.1. ohne Kaufoption...............................................................................
2.2. mit Kaufoption

- Kaufpreis > Buchwert............................................................
- Kaufpreis < Buchwert............................................................

3. Teilamortisationsverträge beweglicher Wirtschaftsgüter
3.1. Andienungsrecht des Leasinggebers ohne Optionsrecht des Lea-
singnehmers

- aufgrund der Vertragsgestaltung ist zu erwarten, dass der Lea-
singgeber dem Leasingnehmer das Objekt zum Kauf anbieten
wird...............................................................................................

- Grundmietzeit > überwiegender Teil der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer..............................................................................

3.2. Aufteilung des über die Restamortisation erzielten Mehrerlöses
- mindestens 25% des Mehrerlöses stehen dem Leasinggeber

zu............................................................................................
- weniger als 25% des Mehrerlöses stehen dem Leasinggeber

zu............................................................................................

LG

LG

LG

LG

LG

LG

LG

LG

LN

LN

LN
LN

LN

LN

LG*

LG*

LG

?**

?**

LN

LN

LN
LN

LN

LN
LN

LN

LN

?**

?**

                                                
116 vgl, Dangel, Hofstetter, Otto, 2001, S. 37
* US-GAAP/IAS: Beträgt der Wert des Grund und Bodens weniger als 25% des Gesamtwertes eines bebauten Grundstückes, wird der Grund
und Boden wie sonstige Leasingobjekte behandelt.
** Ein Äquivalent für dieses Kriterium der deutschen Leasingerlasse besteht in den US-GAAP oder den IAS nicht. Deshalb ist keine von der
restlichen Vertragsgestaltung losgelöste Vertragsgestaltung möglich.
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9.2. Kennzahlenberechnung

9.2.1. Betriebsergebnis (Earnings before Interest and Taxes)

9.2.2. Eingesetztes Kapital

JÜ (inkl. Anteil Konzernfremder)

./.sonstiger betrieblicher Ertrag (außerordentlich)

./.a.o. Erträge  (gemäß HGB-GuV-Gliederung)

+a.o. Aufwand  (gemäß HGB-GuV-Gliederung)

+Steuern

./.Erträge aus anderen Wertpapieren/Ausleihungen

+Abschreibungen auf Finanzanlagen

./.Zinserträge

+Zinsaufwand (inkl. kapitalisierte Zinsen)

+Zinsanteil in Leasingrate (siehe Lease-adjustment)

+∆ Pensionsrückstellungen

=EBIT

Bankverbindlichkeiten > 1 Jahr

+Bankverbindlichkeiten < 1 Jahr

+Anleihen

+Pensionsrückstellungen

+ABS-Volumen

+Barwert der Leasing-Mietverbindlichkeiten

=Finanzschulden

./.liquide Mittel

=Netto-Finanzschulden

+Eigenkapital (inkl. Anteile fremder Dritter)

+Gesellschafterdarlehen

+stille Beteiligungen

+1/2 Sopo

=Eingesetztes Kapital
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9.2.3. Wirtschaftliches Eigenkapital

Eigenkapital (inkl. Anteile fremder Dritter)

+Gesellschafterdarlehen

+stille Beteiligungen

+1/2 Sopo

=Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Mittel

./.Goodwill

./.Latente Steuern

./.Eigene Anteile

./.Forderungen an Gesellschafter

./.nicht passivierte Pensionsrückstellungen

=Wirtschaftliches Eigenkapital
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